
Beilagen.
J.

Auszug aus dem Jagopolizei-Gesetz

vom 7. März 1850.

§ 1. Die Ausübung des einem jeden Grundbesitzer auf seinem Grund und

Boden zustehenden Jagdrechts wird nachstehenden Bedingungen unterworfen.
§ 2. Zur eigenen Ausübung des Jagdrechts auf seinem Grund und Boden

ist der Besitzer nur befugt:

a. auf solchen Besitzungen, welche in einem oder mehreren aneinander

grenzenden Gemeindebezirken einen land= oder forstwirthschaftlich be-

nutzten Flächenraum von wenigstens 300 Morgen einnehmen und in ihrem
Zusammenhange durch kein fremdes Grundstück unterbrochen sind. Die

Trennung, welche Wege oder Gewässer bilden, wird als eine Unter-

brechung des Zusammenhanges nicht angesehen;

b. auf allen dauernd und vollständig eingefriedigten Grundstücken. Darüber,

was für dauernd und vollständig eingefriedigt zu erachten, entscheidet

der Landrath;

c. auf Seen, auf zur Fischerei eingerichteten Teichen und auf solchen Inseln,

welche ein Besitzthum bilden.

§ 7. Grundstücke, welche von einem über 300 Morgen im Zusammenhange

großen Wald, der eine einzige Besitzung bildet, ganz oder größtentheils eingeschlossen

sind, werden, auch wenn sie nicht unter die Bestimmung des § 2 fallen, dem ge-

meinschaftlichen Jagdbezirke der Gemeinde nicht zugeschlagen. Die Besitzer solcher

Grundstücke sind verpflichtet, die Ausübung der Jagd auf denselben dem Eigen-

thümer des sie umschließenden Waldes auf dessen Verlangen gegen eine nach dem

Jagdertrage zu bemessende Entschädigung zeitpachtweise zu übertragen oder die

Jagdausübung gänzlich ruhen zu lassen.

Die Festsetzung der Entschädigung erfolgt im Mangel einer Einigung durch

den Landrath, vorbehaltlich der beiden Theilen zustehenden Berufung auf richter-

liche Entscheidung.
Macht der Wald-Eigenthümer von seiner Befugniß, die Jagd auf der Enklave

zu pachten, beim Anerbieten des Besitzers nicht Gebrauch, so steht dem letzteren

die Ausübung der Jagd auf dem enklavirten Grundstücke zu.

Stoßen mehrere derartige Grundstücke aneinander, so, daß sie eine ununter-

brochene zusammenhängende Fläche von mindestens 300 Morgen umpfassen, so bilden

dieselben einen für sich bestehenden gemeinschaftlichen Jagdbezirk, für welchen die
nämlichen Vorschriften gelten, wie für die gewöhnlichen Jagdbezirke.
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8 13. Sowohl den Pächtern gemeinschaftlicher Jagdbezirke, als auch den

Besitzern der im § 2 bezeichneten Grundstücke ist die Anstellung von Jägern für

ihre Reviere gestattet.
§ 14. Ein Jeder, welcher die Jagd ausüben will, muß sich einen für den

ganzen Staat gültigen, zu seiner Legitimation dienenden, auf ein Jahr und auf

die Person lautenden Jagdschein von dem Landrathe des Kreises seines Wohnsitzes

ertheilen lassen und selbigen bei der Ausübung der Jagd stets mit sich führen.

An Ausländer kann ein solcher Jagdschein, jedoch nur gegen die Bürgschaft

eines Inländers, von dem Landrathe des Wohnorts des Bürgen ertheilt werden.

Der Bürge haftet in Folge seines Antrages für Strafen, welche auf Grund des

§ 16, 17 und 19 gegen die Ausländer verhängt werden, sowie für die Unter-

suchungskosten.
Für jeden Jagdschein wird auf das Jahr eine Abgabe von Einem Thaler

zur Kreis-Kommunal-Kasse des Wohnorts des Extrahenten entrichtet. Die ein-

gehenden Beträge werden nach den Beschlüssen der Kreisvertretung verwendet.

Die Ausfertigung der Jagdscheine erfolgt kosten= und stempelfrei.

Die im Königlichen oder Kommunal-Dienst angestellten Forst= und Jagd-

beamten, sowie die lebenslänglich angestellten Forst= und Jagdbedienten erhalten
den Jagdschein unentgeltlich, soweit es sich um die Ausübung der Jagd in ihrem

Schutzbezirke handelt. In Jaddscheinen, welche unentgeltlich ertheilt sind, muß
dies und für welchen Schutzbezirk sie gelten, angegeben werden.

§ 15. Die Ertheilung des Jagdscheines muß folgenden Personen versagt
werden:

a. solchen, von denen eine unvorsichtige Führung des Schießgewehrs oder

eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit zu besorgen ist;

b. denen, welche durch ein Urtheil des Rechts, Waffen zu führen, verlustig

erklärt sind, sowie denen, welche unter Polizei-Aufsicht stehen, oder welchen

die National-Kokarde aberkannt ist.

Außerdem kann denjenigen, welche wegen eines Forst= oder Jagdfrevels oder

wegen Mißbrauch des Feuergewehrs bestraft sind, der Jagdschein jedoch nur inner-

halb 5 Jahren nach verbüßter Strafe versagt werden.

§ 16. Die Nichtbeachtung der vorstehenden Vorschriften über Lösung von

Jagdscheinen wird bestraft, wie folgt:

Wer, ohne einen Jagdschein gelöst zu haben, die Jagd ausübt, wird für eine

jede Uebertretung mit einer Geldbuße von 5 bis 20 Thaler belegt.

Wer seinen Jagdschein bei Ausübung der Jagd nicht bei sich führt, den trifft

eine Geldbuße bis zu 5 Thalern.

Wer es versucht, sich durch einen nicht auf seinem Namen ausgestellten fremden

Jagdschein zu legitimiren, um sich dadurch der verwirkten Strafe zu entziehen, der

wird mit einer Geldstrafe von 5 bis 50 Thaler belegt.

8§ 17. Wer, zwar mit einem Jagdschein versehen, aber ohne Begleitung des

Jagdberechtigten, oder ohne dessen schriftlich ertheilte Erlaubniß bei sich zu führen,

die Jagd auf einem fremden Jagdbezirke ausübt, wird mit einer Strafe von 2 bis

5 Thaler belegt.
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Wer die Jagd auf seinem Grundstück gänzlich ruhen zu lassen verpflichtet ist,
dieselbe dennoch ausübt, hat eine Geldstrafe von 10 bis 20 Thaler und die Kon-

fiskation der dabei gebrauchten Jagdgeräthe bewirkt.

Wer auf seinem eigenen Grundstücke, auf dem die Jagd an einen Dritten

verpachtet ist, oder auf dem ein Jäger für gemeinschaftliche Rechnung der bei einem

Jagdbezirke betheiligten Grundbesitzer die Jagd zu beschießen hat, ohne Einwilligung

des Jagdpächters oder der Gemeindebehörde jagt, ebenso derjenige, welcher auf fremden

Grundstücken, ohne eine Berechtigung dazu zu haben, die Jagd ausübt, wird wegen

Wilddiebstahls oder Jagdkontravention nach den Allgemeinen Gesetzen bestraft.

§ 18. Die Bestimmung der Hege= oder Schonzeit erfolgt nach den zur Zeit

der Verkündigungen des Gesetzes vom 30. October 1848 geltend gewesenen Gesetzen.

Die Verordnung vom 9. October 1842 §§ 1 und 2 (Seite 2) und das Publicandum

vom 7. März 1842 (Seite 92) treten wieder in Kraft. Sonstige Uebertretungen

der Vorschriften über Hege= und Schonzeit werden mit einer nach richterlichem Er-

messen zu bestimmenden Geldbuße bis zu 50 Thalern geahndet.

§ 19. Wer zur Begehung einer Jagd-Polizei-Uebertretung sich seiner An-

gehörigen, Dienstboten, Lehrlinge oder Tagelöhner als Theilnehmer oder Gehilfen

bedient, haftet, wenn diese nicht zahlungsfähig sind, neben der von ihm selbst ver-

wirkten Strafe für die von denselben zu erlegenden Geldstrafen und den Schadenersatz.

§ 20. Wegen einer Jagd-Polizei-Uebertretung soll eine Untersuchung nicht

weiter eingeleitet werden, wenn seit dem Tage der begangenen That bis zum Eingange

der Anzeige an die Staatsanwaltschaft oder den Richter 3 Monate verflossen sind.

§ 21. Durch Klappern, aufgestellte Schreckbilder, sowie durch Zäune kann

ein Jeder das Wild von seinen Besitzungen abhalten, auch wenn er auf diesen zur

Ausübung des Jagdrechts nicht befugt ist. Zur Abwehr des Roth-, Dam= und
Schwarzwildes kann er sich auch kleiner oder gemeiner Haushunde bedienen.

§ 24. Auch der Besitzer einer solchen Waldenklave, auf welcher die Jagd nach

§ 7 gar nicht ausgeübt werden darf, ist, wenn das Grundstück erheblichem Wildschaden

ausgesetzt ist und der Besitzer des umgebenden Waldjagdreviers der Aufforderung des

Landraths, das vorhandene Wild selbst während der Schonzeit abzuschießen, nicht

genügend nachkommt, zu fordern berechtigt, daß ihm der Landrath nach vorher-

gegangener Prüfung des Bedürfnisses und auf die Dauer desselben die Genehmigung

ertheile, das auf die Enklave übertretende Wild auf jede erlaubte Weise zu fangen,

namentlich auch mit Anwendung des Schießgewehrs zu tödten. In diesem Falle

bleibt das gefangene Wild Eigenthum des Enklavebesitzers. In den in den 8§ 21

und 24 gedachten Fällen vertritt die von dem Landrathe zu ertheilende Legitimation

die Stelle des Jagdscheins.

§ 25. Ein gesetzlicher Anspruch auf Ersatz des durch das Wild verursachten

Schadens findet nicht statt. Den Jagdpächtern bleibt dagegen unbenommen, hin-

sichtlich des Wildschadens in dem Jagdkontrakte vorsorgliche Bestimmung zu treffen.
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II.

Gesetz über die Schonzeit des Wildes.

Vom 26. Februar 1870.

1. Mit der Jagd zu verschonen sind:

1. das Elchwild, in der Zeit vom 1. December bis Ende August;

2. männliches Roth= und Damwild, in der Zeit vom 1. März bis Ende

Juniz

8

3. weibliches Roth- und Damwild und Wildkälber, in der Zeit vom

1. Februar bis 15. October;

4. der Rehbock, in der Zeit vom 1. März bis Ende Aprilj;

5. weibliches Rehwild, in der Zeit vom 15. December bis 15. October;

6. Rehkälber, das ganze Jahr hindurch;
7. der Dachs, in der Zeit vom 1. December bis Ende September;

8. Auer-, Birk= und Fasanenhähne, in der Zeit vom 1. Juni bis Ende

August;
9. Enten, in der Zeit vom 1. April bis Ende Juni, für einzelne Landstriche

kann die Schonzeit durch die Bezirks-Regierungen aufgehoben werden;

10. Trappen, Schnepfen, wilde Schwäne und alles andere Sumpf= und

Wassergeflügel, mit Ausnahme der wilden Gänse und der Fischreiher,

in der Zeit vom 1. Mai bis Ende Juni;

11. Rebhühner, in der Zeit vom 1. December bis Ende August;

12. Auer-, Birk= und Fasanenhennen, Haselwild, Wachteln und Hasen, in

der Zeit vom 1. Februar bis Ende August;

13. für die Dauer des ganzen Jahres ist es verboten, Rebhühner, Hasen

und Rehe in Schlingen zu fangen.

Alle übrigen Wildarten, namentlich auch Kormorane, Taucher und Säger

dürfen das ganze Jahr hindurch gejagt werden. Beim Roth-, Dam= und Reh-

wilde gilt das Jungwild als Kalb bis zum letzten Tag des auf die Geburt

folgenden Decembermonats.

§ 2. Die Bezirks-Regierungen (Landdrosteien) sind befugt, für die im § 1

unter 7, 11 und 12 genannten Wildarten aus Rücksichten der Landeskultur und

der Jagdpflege den Anfang und Schluß der Schonzeit alljährlich durch besondere

Verordnung anderweit festzusetzen, so aber, daß Anfang oder Schluß der Schonzeit

nicht über 14 Tage vor oder nach dem im § 1 bestimmten Zeitpunkte festgesetzt

werden darf.

3. Die in den einzelnen Landestheilen zum Schutze gegen Wildschaden in

Betreff des Erlegens von Wild auch während der Schonzeit gesetzlich bestehenden

Befugnisse werden durch dieses Gesetz nicht geändert.
§ 4. Auf Erlegung von Wild in eingefriedigten Wildgärten findet dieses

Gesetz keine Anwendung. Der Verkauf des während der Schonzeit in solchen
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Wildgärten erlegten Wildes ist jedoch nach Maßgabe der Bestimmungen des § 7

untersagt.
§ 5. Für das Tödten oder Einfangen von Wild während der vorgeschriebenen

Schonzeiten, sowie für das Fangen von Wild in Schlingen (§ 1, Nr. 13) treten

hier folgende Geldbußen ein:
1. Für ein Stück Elchwild . . . . .. 50 Thaler.

2. „ „Rothwild ......30„

3. „ „ „ Damwild. 20 „

4. „ „ „ Rehwild 10 „

5. „ einen Daccs 5 „

6. „ „ Auerhahn oder Henne 10 „

7. „ „ Birkhahn „ v 3 „

8. „ „ Haselhahn „ „ 3 „

9. „ „ Fasanen „ „ 10 „

10. „ „ Schwan „ „ 10 „

11. „ eine Trappe „ v 3 „

12. „ einen Haesen 4 „

13. „ ein Rebbn 2 „

14. „ eine Schnepfe, Ente oder sonstiges

Stück jagdbares Sumpf= und Wasser-
geflüsel 2 „

Wenn mildernde Umstände vorhanden sind, kann der Richter bei Festsetzung

der Geldbuße bis auf ein Strafmaß von einem Thaler herabgehen.

An Stelle der Geldbuße, welche wegen Unvermögens des Verurtheilten nicht

beigetrieben werden kann, tritt Gefängnißstrafe nach Maßgabe des § 335 des Straf-

gesetzbuches.
§ 6. Das Ausnehmen der Eier oder Jungen von jagdbarem Federwilde ist

auch für die zur Jagd berechtigten Personen verboten, doch sind dieselben (namentlich

die Besitzer von Fasanerien) befugt, die Eier, welche im Freien gelegt sind, in Besitz

zu nehmen und sie ausbrüten zu lassen. (efr. Gesetz betr. Schutz von Vögeln vom

22. März 1888, G. S. S. 111.)

Desgleichen ist das Ausnehmen von Kiebitz= und Möveneiern nach dem

30. April verboten.

Wer diesen Verboten zuwiderhandelt, verfällt in die § 347 Nr. 12 des Straf-

gesetzbuches festgesetzte Strafe.
§ 7. Wer nach Ablauf von 14 Tagen nach eingetretener Hege- und Schonzeit

während derselben Wild, rücksichtlich dessen die Jagd in dieser Zeit untersagt ist, in

ganzen Stücken oder zerlegt, aber noch nicht zum Genusse fertig zubereitet, zum

Verkaufe umherträgt, in Läden, auf Märkten oder sonst auf irgend eine Art zum

Verkaufe ausstellt oder feilbietet, oder wer den Verkauf vermittelt, verfällt zum

Besten der Armenkasse derjenigen Gemeinde, in welcher die Uebertretung stattfindet,

neben der Konfiskation des Wildes in eine Geldbuße bis 30 Thaler.

Ist das Wild in den 8 3 gedachten Ausnahmefällen erlegt, so hat der Ver-

käufer oder Derjenige, welcher den Verkauf vermittelt, sich durch ein Attest der
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betreffenden Ortspolizeibehörde über die Befugnisse zum Verkaufe zu legitimiren,

widrigenfalls derselbe in eine Geldbuße bis zu 5 Thalern verfällt.

§ 8. Alle dem gegenwärtigen Gesetze entgegenstehenden Gesetze und Ver-

ordnungen sind aufgehoben.

III.

Gesetz
über

den Waffengebrauch der Forst- und Jagdbeamten.

Vom 31. März 1837.

Wir Friedrich Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c.,

verordnen über die Befugniß der Forst= und Jagdbeamten von ihren Waffen Ge-

brauch zu machen, und über das wegen mißbräuchlicher Anwendung zu beobachtende

Verfahren auf den Antrag Unseres Staats-Ministeriums und nach erfordertem Gut-

achten Unseres Staatsraths für den ganzen Umfang Unserer Monarchie, wie folgt:

8 1. Unsere (also alle im Königl. Forst oder in Königl. Jagden zum Schutze

derselben angestellten oder auch nur bestellte Personen) Forst= und Jagdbeamten,

sowie die im Kommunal= oder Privatdienste stehenden, wenn sie auf Lebenszeit

angestellt sind, oder die Rechte der auf Lebenszeit Angestellten haben, nach Vor-

schrift des Gesetzes vom 7. Juni 1821 § 20 (jetzt vom 15. April 1878 §23) ver-

eidigt und mit ihrem Diensteinkommen nicht auf Pfandgelder, Denuncianten-Antheil

oder Strafgelder angewiesen sind, haben in ihrem Dienst zum Schutze der Forsten

und Jagden, gegen Holz= und Wilddiebe, gegen Forst= und Jagd-Kontravenienten

von ihren Waffen Gebrauch zu machen:

1. wenn ein Angriff auf ihre Person erfolgt, oder wenn sie mit einem

solchen bedroht werden;
2. wenn diejenigen, welche bei einem Holz= und Wilddiebstahl, bei einer

Forst= und Jagdkontravention auf der That betroffen, oder als der Ver-

übung oder der Absicht der Verübung eines solchen Vergehens verdächtig

in dem Forst= und Jagdrevier gefunden werden, sich der Anhaltung,

Pfändung oder der Abführung zu der Forst= oder Polizei-Behörde oder

der Ergreifung bei versuchter Flucht thätlich oder durch gefährliche

Drohungen widersetzen.
Der Gebrauch der Waffen darf aber nicht weiter ausgedehnt werden, als es zur

Abwehrung des Angriffes oder zur Ueberwindung des Widerstandes nothwendig ist.

Der Gebrauch des Schießgewehrs, als Schußwaffe, ist nur dann erlaubt, wenn

der Angriff oder die Widersetzlichkeit mit Waffen, Aexten, Knitteln oder sonstigen

gefährlichen Werkzeugen, oder von einer Mehrheit, welche stärker ist, als die Zahl

der zur Stelle anwesenden Forst= und Jagdbeamten, unternommen und angedroht
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wird. Der Androhung eines solchen Angriffs wird es gleich geachtet, wenn der

Betroffene die Waffen oder Werkzeuge nach erfolgter Aufforderung nicht sofort

niederlegt oder sie wieder aufnimmt.

§ 2. Die Beamten müssen, um sich der Waffe bedienen zu dürfen, in Uniform

oder mit einem amtlichen Abzeichen versehen sein.

Die übrigen Paragraphen 3—12 haben nach der heutigen Lage der Gesetz-

gebung keine Gültigkeit mehr; dagegen gelten noch die zu dem Gesetz erlassenen

Instruktionen vom 17. April resp. 21. November 1837.

IV.

Gesetz, betreffend den JForstdiebstabt.
(Vom 15. April 1878.)

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. 2c., verordnen

was folgt:

§ 1. Forstdiebstahl im Sinne dieses Gesetzes ist der in einem Forst oder

auf einem anderen hauptsächlich zur Holznutzung bestimmten Grundstücke verübte
Diebstahl: «

1. an Holz, welches noch nicht vom Stamme oder vom Boden getrennt ist;

2. an Holz, welches durch Zufall abgebrochen oder umgeworfen, und mit

dessen Zurichtung noch nicht der Anfang gemacht worden ist;
3. an Spänen, Abraum oder Borke, sofern dieselben noch nicht in einer

umschlossenen Holzablage sich befinden, oder noch nicht geworben oder

eingesammelt sind;
4. an anderen Walderzeugnissen, insbesondere Holzpflanzen, Gras, Haide,

Plaggen, Moos, Laub, Streuwerk, Nadelholzzapfen, Waldsämereien,
Baumsaft und Harz, sofern dieselben noch nicht geworben oder ein-

gesammelt sind.
Das unbefugte Sammeln von Kräutern, Beeren und Pilzen unterliegt forst-

polizeilichen Bestimmungen.
§ 2. Der Forstdiebstahl wird mit einer Geldstrafe bestraft, welche dem fünf-

fachen Werthe des Entwendeten gleichkommt und niemals unter Einer Mark be-

tragen darf.
§ 3. Die Strafe soll gleich dem zehnfachen Werthe des Entwendeten und

niemals unter Zwei Mark sein:

1. wenn der Forstdiebstahl an einem Sonn= oder Festtage oder in der Zeit

von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang begangen ist;

2. wenn der Thäter Mittel angewendet hat, um sich unkenntlich zu machen;

3. wenn der Thäter dem Bestohlenen oder der mit dem Forstschutz be-

trauten Person seinen Namen oder Wohnort anzugeben sich geweigert
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hat oder falsche Angaben über seinen oder seiner Gehilfen Namen oder

Wohnort gemacht, oder auf Anrufen des Bestohlenen oder der mit dem

Forstschutz betrauten Person, stehen zu bleiben, die Flucht ergriffen oder

fortgesetzt hat;
4. wenn der Thäter in den Fällen Nr. 1—3 des § 1 zur Begehung des

Forstdiebstahls sich eines schneidenden Werkzeuges, insbesondere der

Säge, der Scheere oder des Messers bedient hat;

5. wenn der Thäter die Ausantwortung der zum Forstdiebstahl bestimmten

Werkzeuge verweigert;
6. wenn zum Zwecke des Forstdiebstahls ein bespanntes Fuhrwerk, ein Kahn

oder Lastthier mitgebracht ist;

7. wenn der Gegenstand der Entwendung in Holzpflanzen besteht;

8. wenn Kien, Harz, Saft, Wurzeln, Rinde oder die Haupt= (Mittel-)

Triebe von stehenden Bäumen entwendet sind;

9. wenn der Forstdiebstahl in einer Schonung, in einem Pflanzgarten oder

Saatkampe begangen ist.
#4. Der Versuch des Forstdiebstahl und die Theilnahme (Mitthäterschaft,

Anstiftung, Beihilfe) an einem Forstdiebstahl oder an einem Versuche desselben werden

mit der vollen Strafe des Forstdiebstahls bestraft.

§ 5. Wer sich in Beziehung auf einen Forstdiebstahl der Begünstigung oder

der Hehlerei schuldig macht, wird mit einer Geldstrafe bestraft, welche dem fünf-

fachen Werthe des Entwendeten gleichkommt und niemals unter Einer Mark be-

tragen darf.

Die Bestimmungen des § 257 Abs. 2 und 3 des Reichsstrafgesetzbuchs finden

Anwendung.
§ 6. Neben der Geldstrafe kann auf Gefängnißstrafe bis zu sechs Monaten

erkannt werden:

1. wenn der Forstdiebstahl von drei oder mehr Personen in gemeinschaft-

licher Ausführung begangen ist;
2. wenn der Forstdiebstahl zum Zwecke der Veräußerung des Entwendeten

oder daraus hergestellter Gegenstände begangen ist;

3. wenn die Hehlerei gewerbs= oder gewohnheitsmäßig betrieben worden ist.

§ 7. Wer, nachdem er wegen Forstdiebstahls oder Versuchs eines solchen,

oder wegen Theilnahme (§ 4), Begünstigung oder Hehlerei in Beziehung auf einen

Forstdiebstahl von einem preußischen Gerichte rechtskräftig verurtheilt worden ist,

innerhalb der nächsten 2 Jahre abermals eine dieser Handlungen begeht, befindet sich

im Rückfalle und wird mit einer Geldstrafe bestraft, welche dem zehnfachen Werthe

des Entwendeten gleichkommt und niemals unter 2 Mark betragen darf.

§ 8. Neben der Geldstrafe ist auf Gefängniß bis zu 2 Jahren zu erkennen,

wenn der Thäter sich im dritten oder ferneren Rückfall befindet. Beträgt die Geld-

strafe weniger als zehn Mark, so kann statt der Gefängnißstrafe auf eine Zusatz-

strafe bis zu Einhundert Mark erkannt werden.

8 9. In allen Fällen ist neben der Strafe die Verpflichtung des Schuldigen

zum Ersatze des Werthes des Entwendeten an den Bestohlenen auszusprechen. Der
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Ersatz des außer dem Werthe des Entwendeten verursachten Schadens kann nur

im Wege des Civilprozesses geltend gemacht werden.

Der Werth des Entwendeten wird sowohl hinsichtlich der Geldstrafe als hin-

sichtlich des Ersatzes, wenn die Entwendung in einem Königlichen Forste verübt

worden, nach der für das betreffende Forstrevier bestehenden Forsttaxe, in anderen

Fällen nach den örtlichen Preisen abgeschältzt.

§ 10. Die im § 57 des Strafgesetzbuchs bei der Verurtheilung von Personen,

welche zur Zeit der Begehung der That das zwölfte, aber nicht das achtzehnte Lebens-

jahr vollendet hatten, vorgesehene Strafermäßigung findet bei Zuwiderhandlungen

gegen dieses Gesetz keine Anwendung.

§ 11. Für die Geldstrafe, den Werthersatz und die Kosten, zu denen Personen

verurtheilt worden, welche unter der Gewalt, der Aufsicht oder im Dienst eines

Andern stehen und zu dessen Hausgenossenschaft gehören, ist letzterer im Falle des

Unvermögens der Verurtheilten für haftbar zu erklären, und zwar unabhängig von

der etwaigen Strafe, zu welcher er selbst auf Grund dieses Gesetzes oder des § 361

Nr. 9 des Strafgesetzbuches verurtheilt wird.

Wird festgestellt, daß die That nicht mit seinem Wissen verübt ist, oder daß

er sie nicht verhindern konnte, so wird die Haftbarkeit nicht ausgesprochen.

§ 12. Hat der Thäter noch nicht das zwölfte Lebensjahr vollendet, so wird

derjenige, welcher in Gemäßheit des § 11 haftet, zur Zahlung der Geldstrafe, des

Werthersatzes und der Kosten als unmittelbar haftbar verurtheilt.

Dasselbe gilt, wenn der Thäter zwar das zwölfte, aber noch nicht das acht-

zehnte Lebensjahr vollendet hatte und wegen Mangels der zur Erkenntniß der Straf-

barkeit seiner That erforderlichen Einsicht freizusprechen ist, oder wenn derselbe wegen

eines seine freie Willensbestimmung ausschließenden Zustandes straffrei bleibt.

§ 13. An die Stelle einer Geldstrafe, welche wegen Unvermögens des Ver-

urtheilten und des für haftbar Erklärten nicht beigetrieben werden kann, tritt Ge-

fängnißstrafe. Dieselbe kann vollstreckt werden, ohne daß der Versuch einer Bei-

treibung der Geldstrafe gegen den für haftbar Erklärten gemacht ist, sofern dessen

Zahlungsfähigkeit gerichtskundig ist.
Der Betrag von einer bis zu fünf Mark ist einer eintägigen Gefängnißstrafe

gleich zu achten.

Der Mindestbetrag der an die Stelle der Geldstrafe tretenden Gefängnißstrafe

ist Ein Tag, ihr Höchstbetrag sind sechs Monate. Kann nur ein Theil der Geld-

strafe beigetrieben werden, so tritt für den Rest derselben nach dem in dem Urtheil

festgesetzten Verhältnisse die Gefängnißstrafe ein.

Gegen die in Gemäßheit der §§ 11 und 12 als haftbar Erklärten tritt an

die Stelle der Geldstrafe eine Gefängnißstrafe nicht ein.

§ 14. Statt der in dem § 13 vorgesehenen Gefängnißstrafe kann während

der für dieselbe bestimmten Dauer der Verurtheilte, auch ohne in einer Gefangen-

Unstalt eingeschlossen zu werden, zu Forst-oder Gemeindearbeiten, welche seinen Fähig-
keiten und Verhältnissen angemessen sind, angehalten werden.

Die näheren Bestimmungen wegen der zu leistenden Arbeiten werden mit

Rücksicht auf die vorwaltenden Lohn= und örtlichen Verhältnisse von dem Regierungs-
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Präsidenten (Landdrosten) in Gemeinschaft mit dem ersten Staatsanwalt beim Ober-

landes-Gericht erlassen. Dieselben sind ermächtigt, gewisse Tagewerke dergestalt zu
bestimmen, daß die Verurtheilten, wenn sie durch angestrengte Thätigkeit mit der

ihnen zugewiesenen Arbeit früher zu Stande kommen, auch früher entlassen werden.

§ 15. Aexte, Sägen, Messer und andere zur Begehung des Forstdiebstahls

geeignete Werkzeugec, welche der Thäter bei der Zuwiderhandlung bei sich geführt hat,

sind einzuziehen, ohne den Unterschied, ob sie dem Schuldigen gehören oder nicht.

Die Thiere und andere zur Wegschaffung des Entwendeten dienenden Gegen-

stände, welche der Thäter bei sich führt, unterliegen nicht der Einziehung.

§ 16. Wird der Thäter bei Ausführung eines Forstdiebstahls, oder gleich

nach derselben betroffen oder verfolgt, so sind die zur Begehung des Forstdiebstahls

geeigneten Werkzeuge, welche er bei sich führt (§ 13), in Beschlag zu nehmen.

8§ 17. Wird in der Gewahrsam eines innerhalb der letzten 2 Jahre wegen

einer Zuwiderhandlung gegen dieses Gesetz rechtskräftig Verurtheilten frisch gefälltes,

nicht forstmäßig zugerichtetes Holz gefunden, so ist gegen den Inhaber auf Ein-

ziehung des gefundenen Holzes zu erkennen, sofern er sich über den redlichen Erwerb

des Holzes nicht ausweisen kann. Die Einziehung erfolgt zu Gunsten der Armen-

kasse des Wohnorts des Verurtheilten.

§ 18. Die Strafverfolgung von Zuwiderhandlung gegen dieses Gesetz ver-

jährt, sofern nicht einer der Fälle der §§ 6 und 8 vorliegt, in 6 Monaten.

§ 19. Für die Zuwiderhandlungen gegen dieses Gesetz sind die Amtsgerichte

zuständig. Dieselben verhandeln und entscheiden, sofern nicht einer der Fälle der

8§§ 6 und 8 vorliegt, ohne die Zuziehung von Schöffen.

Das Amt des Amtsanwalts kann verwaltenden Forstbeamten übertragen

werden.

Für die Verhandlung und Entscheidung über das Rechtsmittel der Berufung

sind die Strafkammern zuständig; dieselben entscheiden in der Besetzung mit drei

Mitgliedern einschließlich des Vorsitzenden.

§ 20. Für das Verfahren gelten, soweit nicht in diesem Gesetze abändernde

Bestimmungen getroffen sind, die Vorschriften der Strafprozeßordnung über das Ver-

fahren vor den Schöffengerichten.

§ 21. Der Gerichtsstand ist nur bei demjenigen Amtsgerichte begründet, in

dessen Bezirk die Zuwiderhandlung begangen ist.
Ist der Ort der begangenen Zuwiderhandlung nicht zu ermitteln, oder ist die

Zuwiderhandlung außerhalb des Preußischen Staatsgebietes begangen, so bestimmt

der Gerichtsstand sich nach den Vorschriften der Strafprozeßordnung.

Im Falle des § 17 ist der Gerichtsstand bei demjenigen Amtsgerichte be-

gründet, in dessen Bezirke das Holz gefunden worden ist.

§ 22. Indem Verfahren vor dem Amtsgerichte werden sämmtliche Zustellungen
durch den Amtsrichter unmittelbar veranlaßt. Die Formen für den Nachweis der

Zustellungen werden durch die Justizverwaltung bestimmt.

§ 23. Personen, welche mit dem Forstschutze betraut sind, können, sofern die-

selben eine Anzeigegebühr nicht empfangen, ein für allemal gerichtlich beeidigt werden,
wenn sie «
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1. Königliche Beamte sind, oder

2. vom Waldeigenthümer auf Lebenszeit, oder nach einer vom Landrath

(Amtshauptmann, Oberamtmann) bescheinigten dreijährigen tadellosen
Forstdienstzeit auf mindestens drei Jahre mittelst schriftlichen Vertrages

angestellt sind, oder

3. zu den für den Forstdienst bestimmten oder mit Forstversorgungsschein

entlassenen Militärpersonen gehören.
In den Fällen der Nr. 2 und 3 ist die Genehmigung des Bezirksraths er-

forderlich. In denjenigen Landestheilen, in welchen das Gesetz vom 16. Juli 1876

(Gesetz-Sammlung S. 297) nicht gilt, tritt an die Stelle des Bezirksraths die Re-

gierung (Landdrostei).
§ 24. Die Beeidigung erfolgt bei dem Amtsgerichte, in dessen Bezirk der zu

Beeidigende seinen Wohnsitz hat, dahin:
daß er die Zuwiderhandlungen gegen dieses Gesetz, welche den seinem

Schutze gegenwärtig anvertrauten oder künftig anzuvertrauenden Bezirk

betreffen, gewissenhaft anzeigen, bei seinen gerichtlichen Vernehmungen über

dieselben nach bestem Wissen die reine Wahrheit sagen, nichts verschweigen

und nichts hinzusetzen, auch die ihm obliegenden Schätzungen unparteliisch

und nach bestem Wissen und Gewissen bewirken werde.

Eine Ausfertigung des Beeidigungsprotokolls wird den Amtsgerichten mitgetheilt,

in deren Bezirke der dem Schutze des Beeidigten anvertraute Bezirk liegt.

§ 25. Ist eine in Gemäßbeit der vorstehenden Bestimmungen, oder nach den

bisherigen gesetzlichen Vorschriften zur Ermittelung von Forstdiebstählen beeidigte

Person als Zeuge oder Sachverständiger zu vernehmen, so wird es der Eidesleistung

gleichgeachtet, wenn der zu Vernehmende die Richtigkeit seiner Aussage unter Be-

rufung auf den ein für allemal geleisteten Eid versichert.

Diese Wirkung der Beeidigung hört auf, wenn gegen den Beeidigten eine die

Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Aemter nach sich ziehende Verurtheilung ergeht,
oder die in Gemäßheit des § 23 ertheilte Genehmigung zurückgezogen wird.

§ 26. Die mit dem Forstschutze betrauten Personen erstatten ihre Anzeigen

an den Amtsanwalt schriftlich und periodisch. Sie haben zu diesem Zwecke Ver-

zeichnisse zu führen, in welchen die einzelnen Fälle unter fortlaufenden Nummern

zusammenzustellen sind.) Die Verzeichnisse werden dem Amtsanwalt in zwei Aus-

fertigungen eingereicht.

*) Für die Aufstellung der Verzeichnisse ist Folgendes zu merken:

1. Der Kopf der den Beamten ausgehändigten Verzeichnisse ist auf das Genaueste zu be-

achten und zwar sind nur die Spalten 2. 3. 5. 6 auszufüllen; die Spalten 1 und 4 werden vom

Oberförster, die ganze rechte Seite vom Amtsanwalt und Richter ausgefüllt.

2. Die Beschuldigten werden in Spalte 3, genau in der Reihenfolge, wie sie

der Kopf vorschreibt, namentlich aufgeführt: also zuerst Zzuname, dann Vorname, dann

Stand 2c.; alle Personen, welche bei demselben Straffall betheiligt sind, erhalten in fort-

laufender Reihenfolge die Buchstaben: a. d. c. 2c. Bei Personen unter 18 Jahren ist genau

das Alter anzugeben, z. B. 14 Jahr 9 Monate, 17 Jahr 10 Monate alt, oder geboren am

20. Februar 1867, was noch vorzuziehen ist. Personen unter 12 Jahren werden in Spalte 5

und zwar unter Nr. I angeführt, wo es dann am Schluß heißt: Thäter, der strafunmündige

Albert Schulz geb. am 8. März 1873; in Spalte 3 wird dann die für denselben nach §s 11 haft-
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In diese Verzeichnisse können von dem Amtsanwalt auch die anderwärts ein-

gehenden Anzeigen eingetragen werden.
Die näheren Vorschriften über die Aufstellung und die Einreichung der Ver-

zeichnisse werden von der Justizverwaltung erlassen.

§ 27. Der Amtsanwalt erhebt die öffentliche Klage, indem er bei Ueber-

reichung einer Ausfertigung des Verzeichnisses (§ 26) den Antrag auf Erlaß eines

richterlichen Strafbefehls stellt und die beantragten Strafen nebst Werthersatz neben

den einzelnen Nummern des Verzeichnisses vermerkt.

Der Erlaß eines Strafbefehls ist für jede Geldstrafe und die dafür im Un-

vermögensfalle festzusetzende Gefängnißstrafe, sowie für den Werthersatz und die

verwirkte Einziehung zulässig.

Der Strafbefehl muß die Eröffnung erhalten, daß er vollstreckbar werde, wenn

der Beschuldigte nicht in einem, sogleich in dem Strafbefehle anzuberaumenden,

eintretenden Falls zugleich zur Hauptverhandlung bestimmten Termin vor dem

Amtsrichter erscheine und Einspruch erhebe.

Die in dem Strafbefehle getroffene Festsetzung ist von dem Amtsrichter neben

jeder Nummer des Verzeichnisses einzutragen und dem Angeklagten mit einem

Auszuge aus dem Verzeichnisse zuzustellen.

Die mit dem Forstschutz betrauten Personen, welche nach den Anzeigen als

Beweiszeugen auftreten sollen, sind durch ihre Vorgesetzten zu veranlassen, in dem

anberaumten Termine zu erscheinen. Die sonst erforderlichen Zeugen sind zu

demselben zu laden.

§ 28. Auf den Einspruch kann vor dem Termine verzichtet werden.

Auf die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die Versäumung des

Termins finden die §§ 44, 45 Absatz 1, 46 und 47 der Strafprozeßordnung ent-

sprechende Anwendung. Wird dem Gesuche stattgegeben, so ist ein neuer Strafprozeß

unter Aufhebung des früheren zu erlassen.

§ 29. Ueber alle Einsprüche, sowie über alle Anträge, welche der Amtsrichter

unter Ablehnung des Strafbefehls zur Hauptverhandlung gebracht hat, kann in Einer

bare Person gerade so bezeichnet, als wenn er der Thäter wäre, nur mit dem Zusatze: „un-

mittelbar haftbar für seinen strafunmündigen Pflegesohn und Hausgenossen."

3. Ebenso wichtig ist die Ausfüllung der Spalte 5 und sind genau die Ueberschriften des

Kopfes zu beachten, namentlich ist unter I die genaue Bezeichnung der That und zwar in der

vorgeschriebenen Reihenfolge, also zuerst: Inhalt der Beschuldigung nach That, dann Gegen-
stand und Zeit derselben, zuletzt die näheren Umstände erforderlich, so daß keine Nachfragen

mehr nöthig werden; unter II dürfen nicht nur die Zeugen genannt werden, sondern auch

der Grund ihres Zeugnisses muß besonders angeführt werden, z. B. „traf die Beschuldigten bei

der That oder beim Verkaufe des gestohlenen Gegenstandes, dessen Diebstahl er einräumt" oder

„beim Transport, wo er sich über den redlichen Erwerb nicht ausweisen konnte 2c.“; unter Nr. III

sind alle bei der That abgenommenen Werkzeuge aufzuführen; unter Nr. IV ist die Benennung

der Beschädigten in den Königl. Forsten nicht nöthig, da stets besondere Strafverzeichnisse mit

Titel eingereicht werden, woraus der Beschädigte hervorgeht; ist der Diebstahl aber in Communal-

oder Privatforsten verübt, so ist der Waldbesitzer zu nennen. In Spalte 6 ist der Werth nach

der Holztaxe der Oberförsterei, in Privatforsten nach dem ortsüblichen Preise einzutragen. Unter

jedem Straffalle ist von Spalte 1—6 ein Strich zu ziehen und sind alle in einem Monat vor-

gekommenen Fälle dem Oberförster bis spätestens zum 5. folgenden Monats einzureichen. Unter

das Verzeichniß ist Name, Titel, Ort und Datum zu schreiben. Umstehendes Muster möge als

Anhalt bei Aufstellung der Verzeichnisse dienen:
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Hauptverhandlung verhandelt und entschieden werden. Das Protokoll über dieselbe

wird nach den Nummern des Verzeichnisses geführt.

Beispiel für die Beamten.

S S

2 7 7 gerorberg I. Inhalt der Beschuldigung nach
S -ses.s.] LChat, Gegenstand, Zeit, Ort

S 5 und näheren Amständen, welche Werth

2 8 s * Zuname, Vorname, 5 5 * eine Erhöhung der Strafe oder des
 Z — Zusatzstrafe rechtfertigen,

3 3 * Skann, Wohnort voer 9“n 2 II. Bezeichnung der Zeugen und Ent-
7 S "2u Wen-

352 2 Alter des Beschuldigten 5 6 2 — 939 ihrer -isfen deten
2 # 2 .I. Bezeichnung der in Beschlag

 s- 2 genommenen Gegenstände.
 — 1V. Benennung des Beschädigten
1 Mark

1. 2 3. a. ie. . 6.

Anzeigen des Förster Bieger zu Mittelwald.
a. Minna, 40 Jahre, Ehefrau I. Gemeinschaftlich 0,4 rm Kiefern-

und Hausgenossin des reiser I. Kl. mit demselben Beil 0,40

b. haftbaren Busch, Johann, am 15. März cr. früh 6 uhr

Arbeiter zu Neuendorf, im Jag. 25b entwendet. Vor

30 Jahre, Sonnenaufgang ergriffen die

C. Busch, Johann, Arbeiter Flucht, wurden aber vom Zeu-

zu Neuendorf, 30 Jahre gen eingeholt. Mitthäter Wil-

alt, unmittelbar haftbar helm Busch, geb. am 5. Juni

für seinen in Spalte 5 1872, Sohn des sub c Ge-

genannten strafunmündi- nannten.

gen 11 jähr. Sohn Wilhelm, II. Zeuge: Gendarm Kleist zu Leese,

d. Busch, Johann, Arbeiter welcher die drei Beschuldigten

zzuNeuendorf,30 Jahre bei der That betraf.
alt. III. Ein Beil.

IV. Stadtforst Stegenitz.

a. Gerbard, Gustav, Tischler- I. Die ad a und c Genannten

TeehrlingzuPaliz,16Jahre sägten zusammen eine Kiefer

alt, von 26 cm Durchmesser und ,50

b. Brandt, Wilhelm, Tischler- 10,1 m Länge = 0,55 fm am

meister zu Paliz, 40 Jahre 7. April cr. Abends 7 Uhr

alt, als Lehrherr und im District Wilhelmsgrund ab;

Hausgenosse haftbar für nach Sonnenuntergang! ver-

ad a, weigerten die Herausgabe der

cc.Brandt, Wilhelm, Tischler- Säge. Das Holz verblieb der

meister zu Paliz, 40 Jahre Forst.

alt. II. Zeuge selbst.

III. Eine Säge, eine Art und zwei

Holzkeile.
IV. Forstfiskus.

Mittelwald, den 1. April 1885.

Der Königliche Förster:

Bieger.



Von einem auf Verwerfung des Einspruches lautenden Urtheile wird dem

Verurtheilten nur die Urtheilsformel zugestellt.

§ 30. In den Fällen der §§ 6 und 8 findet der Erlaß eines Strafbefehls

nicht statt. Der Amtsanwalt erhebt die öffentliche Klage durch Einreichung einer

Anklageschrift, welcher ein Auszug aus dem Verzeichnisse (§ 26) beizufügen ist.

Die Hauptverhandlung kann ohne Anwesenheit des Angeklagten erfolgen.
§ 31. Wird gegen ein von dem Amtsrichter ohne die Zuziehung von Schöffen

erlassenes Urtheil die Berufung eingelegt, so sind zum Zwecke der Bildung besonderer

Akten durch den Gerichtsschreiber beglaubigte Auszüge aus den Akten erster Instanz

zu fertigen.

§ 32. Die Revision gegen die in der Berufungsinstanz erlassenen Urtheile

findet nur statt, wenn eine der in den §§ 6 und 8 vorgesehenen strafbaren Hand-

lungen den Gegenstand der Untersuchung bildet.

§ 33. Die Vollstreckung der Strafbefehle und der Urtheile erfolgt durch den

Amtsrichter.
§ 34. Eine auf Grund dieses Gesetzes ausgesprochene und eingezogene Geld-

strafe fließt dem Beschädigten zu. Diese Bestimmung bezieht sich nicht auf eine im
Falle des § 8 erkannte Zusatzstrafe.

» Weist der Beschädigte im Falle der Nichteinziehbarkeit der Geldstrafen Arbeiten,

welche den Erfordernissen des § 14 entsprechen, der Behörde nach, so soll der Ver-

urtheilte zu deren Leistung angehalten werden. Diese Nachweisung ist nicht mehr zu

berücksichtigen, sobald mit der anderweiten Vollstreckung der Strafe begonnen ist.

§ 35. Der Amtsrichter ist befugt, wenn der Verurtheilte zu der Gemeinde

gehört, welcher die erkannte Entschädigung und Geldstrafe zufällt, die Beitreibung

dieser Entschädigung und Geldstrafe nebst den Kosten der Gemeindebehörde in der

Art aufzutragen, daß sie die Einziehung auf dieselbe Weise zu bewirken hat, wie

die Einziehung der Gemeindegefälle. Es dürfen jedoch dem Verurtheilten keine

Mehrkosten erwachsen.
§ 36. Steht mit einer Zuwiderhandlung gegen dieses Gesetz ein nach § 361

Nr. 9 des Strafgesetzbuchs strafbares Nichtabhalten von der Begehung von Forst-

diebstählen im Zusammenhange, so findet auch auf diese Uebertretung das in

diesem Gesetze vorgeschriebene Verfahren Anwendung.
§ 37. Für das weitere Verfahren in dem am Tage des Inkrafttretens dieses

Gesetzes anhängigen Sachen finden die Vorschriften der §§ 8 u. ff. des Ein-

führungsgesetzes zur Strafprozeßordnung entsprechende Anwendung.

§ 38. Dieses Gesetz tritt mit dem in dem § 39 bezeichneten Zeitpunkte an

die Stelle des Gesetzes vom 2. Juni 1852, den Diebstahl an Holz und anderen

Waldprodukten betreffend (Gesetz-Sammlung 1852, S. 305). ·

Wo in einem Gesetze auf die bisherigen Bestimmungen über den Holz-

(Forst-)Diebstahl verwiesen ist, treten die Vorschriften des gegenwärtigen Gesetzes
an deren Stelle.

§39. Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gerichtsverfassungsgesetze in Kraft.
Urkundlich rc.

Westermeier, Leitfaden. 7. Aufl. 29
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V.

Die Strafbestimmungen des FJeld- und Forstpolizei-
Gesetzes vom 1. April 1880.

Strafbestimmungen.

§ 1. Die in diesem Gesetz mit Strafe bedrohten Handlungen unterliegen,

soweit dasselbe nicht abweichende Vorschriften enthält, den Bestimmungen des Straf-
gesetzbuchs.

§ 2. Für die Strafzumessung wegen Zuwiderhandlungen gegen dieses Gesetz

kommen als Schärfungsgründe in Betracht:

1. wenn die Zuwiderhandlung an einem Sonn= oder Festtage oder in der

Zeit von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang begangen ist;

2. wenn der Zuwiderhandelnde Mittel angewendet hat, um sich unkenntlich

zu machen;

3. wenn der Zuwiderhandelnde dem Feld= oder Forsthüter, oder einem

anderen zuständigen Beamten, dem Beschädigten oder dem Pfändungs-

berechtigten seinen Namen und Wohnort anzugeben sich geweigert oder

falsche Angaben über seinen oder seiner Gehülfen Namen oder Wohnort

gemacht, oder auf Anrufen der vorstehend genannten Personen, stehen

zu bleiben, die Flucht ergriffen oder fortgesetzt hat;

4. wenn der Thäter die Aushändigung der zu der Zuwiderhandlung be-

stimmten Werkzeuge oder der mitgeführten Waffen verweigert hat;
5. wenn die Zuwiderhandlung von drei oder mehr Personen in gemein-

schaftlicher Ausführung begangen ist;
6. wenn die Zuwiderhandlung im Rückfalle begangeu ist.

§ 3. Im Rückfalle (§ 2 Nr. 6) befindet sich, wer, nachdem er auf Grund

dieses Gesetzes wegen einer in demselben mit Strafe bedrohten Handlung im König-

reich Preußen vom Gerichte oder durch polizeiliche Strafverfügung rechtskräftig ver-

urtheilt worden ist, innerhalb der nächsten zwei Jahre dieselbe oder eine gleichartige

strafbare Handlung, sei es mit oder ohne erschwerende Umstände, begeht.

Als gleichartig gelten:

1. die in demselben Paragraphen oder, falls ein Paragraph mehrere straf-

bare Handlungen betrifft, in derselben Paragraphennummer vorgesehenen

Handlungen;
2. die Entwendung, der Versuch einer solchen und die Theilnahme (Mit-

thäterschaft, Anstiftung, Beihülfe), die Begünstigung und die Hehlerei

in Beziehung auf eine Entwendung.

§ 4. Die im § 57 Nr. 3 des Strafgesetzbuchs bei der Verurtheilung von

Personen, welche zur Zeit der Begehung der That das zwölfte, aber nicht das

achtzehnte Lebensjahr vollendet hatten, vorgesehene Strafermäßigung findet bei

Zuwiderhandlungen gegen dieses Gesetz keine Anwendung.
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§ 5. Für die Geldstrafe, den Werthersatz (§ 68) und die Kosten, zu denen

Personen verurtheilt werden, welche unter der Gewalt, der Aufsicht oder im Dienste

eines Anderen stehen und zu dessen Hausgenossenschaft gehören, ist letzterer im Falle

des Unvermögens der Verurtheilten für haftbar zu erklären und zwar unabhängig

vor der etwaigen Strafe, zu welcher er selbst auf Grund dieses Gesetzes oder des

8 361 Nr. 9 des Strafgesetzbuchs verurtheilt wird. Wird festgestellt, daß die That

nicht mit seinem Wissen verübt ist, oder daß er sie nicht verhindern konnte, so wird

die Haftbarkeit nicht ausgesprochen.

Hat der Thäter noch nicht das zwölfte Lebensjahr vollendet, so wird derjenige,

welcher in Gemäßheit der vorstehenden Bestimmung haftet, zur Zahlung der Geld-

strafe, des Werthersatzes und der Kosten als unmittelbar haftbar verurtheilt. Das-

selbe gilt, wenn der Thäter zwar das zwölfte, aber noch nicht das achtzehnte Lebens-

jahr vollendet hatte und wegen Mangels der zur Erkenntniß der Strafbarkeit seiner

That erforderlichen Einsicht freizusprechen ist, oder wenn derselbe wegen eines seine

freie Willensbestimmung ausschließenden Zustandes straffrei bleibt.
Gegen die in Gemäßheit der vorstehenden Bestimmungen als haftbar Er-

klärten tritt an die Stelle der Geldstrafe eine Freiheitsstrafe nicht ein.

§ 6. Entwendungen, Begünstigung und Hehlerei in Beziehung auf solche,

sowie rechtswidrig und vorsätzlich begangene Beschädigungen (§ 303 des Strafgesetz-

buchs) und Begünstigung in Beziehung auf solche unterliegen den Bestimmungen

dieses Gesetzes nur dann, wenn der Werth des Entwendeten oder angerichtete

Schaden zehn Mark nicht übersteigt.
§ 7. Die Beihülfe zu einer nach diesem Gesetze strafbaren Entwendung oder

vorsätzlichen Beschädigung wird mit der vollen Strafe der Zuwiderhandlung bestraft.

§ 8. Der Versuch der Entwendung, die Begünstigung und Hehlerei in Be-

ziehung auf eine Entwendung, sowie die Begünstigung in Beziehung auf eine nach

diesem Gesetze strafbare vorsätzliche Beschädigung werden mit der vollen Strafe

der Entwendung beziehungsweise vorsätzlichen Beschädigung bestraft.
Die Bestimmungen des § 257 Abs. 2 und 3 des Strafgesetzbuchs finden

Anwendung. «

§ 9. Mit der Geldstrafe bis zu zehn Mark oder mit Haft bis zu drei

Tagen wird bestraft, wer, abgesehen von den Fällen des § 123 des Strafgesetz-

buchs, von einem Grundstücke, auf dem er ohne Befugniß sich befindet, auf die

Aufforderung des Berechtigten sich nicht entfernt. Die Verfolgung tritt nur auf

Antrag ein.

§ 10. Mit Geldstrafe bis zu zehn Mark oder mit Haft bis zu drei Tagen

wird bestraft, wer, abgesehen von den Fällen des § 368 Nr. 9 des Strafgesetzbuchs,

unbefugt über Grundstücke reitet, karrt, fährt, Vieh treibt, Holz schleift, den Pflug
wendet, oder über Aecker, deren Bestellung vorbereitet oder in Angriff genommen

ist, geht. Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.

Der Zuwiderhandelnde bleibt straflos, wenn er durch die schlechte Beschaffen-

heit eines an dem Grundstücke vorüberführenden und zum gemeinen Gebrauch

bestimmten Weges oder durch ein anderes auf dem Wege befindliches Hinderniß.

zu der Uebertretung genöthigt worden ist.
29*
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8 11. Mit Geldstrafe bis zehn Mark oder mit Haft bis zu drei Tagen

wird bestraft, wer außerhalb eingefriedigter Grundstücke sein Vieh ohne gehörige

Aufsicht oder ohne genügende Sicherung läßt.
Diese Bestimmung kann durch Polizeiverordnung abgeändert werden. Eine

höhere als die vorstehend festgesetzte Strafe darf jedoch nicht angedroht werden.
Die Bestrafung tritt nicht ein, wenn nach den Umständen die Gefahr einer

Beschädigung Dritter nicht anzunehmen ist.

§ 12. Mit Geldstrafe bis zu zehn Mark oder mit Haft bis zu drei Tagen

wird der Hirt bestraft, welcher das ihm zur Beaufsichtigung anvertraute Vieh ohne

Aussicht oder unter der Ausfsicht einer hierzu untüchtigen Person läßt.

§ 13. Die Ausübung der Nachtweide, des Einzelhütens, sowie der Weide

durch Gemeinde= und Genossenschaft-Heerden wird durch Polizeiverordnung geregelt.

§ 14. Mit Geldstrafe bis zu fünfzig Mark oder mit Haft bis zu vierzehn

Tagen wird bestraft, wer unbefugt auf einem Grundstücke Vieh weidet.

Die Strafe ist verwirkt, sobald das Vieh die Grenzen des Grundstücks, auf

welchem es nicht geweidet werden darf, überschritten hat, sofern nicht festgestellt wird,
daß der Uebertritt von der für die Beaufsichtigung des Viehes verantwortlichen

Person nicht verhindert werden konnte.

Die Bestimmung des Absatzes 2 findet, wo eine Verpflichtung zur Ein-

friedigung von Grundstücken besteht, oder, wo die Einfriedigung landesüblich ist,

keine Anwendung.

§ 15. Geldstrafe von fünf bis zu einhundertfünfzig Mark oder Haft tritt

ein, wenn der Weidefrevel (§ 14) begangen wird:

1. auf Grundstücken, deren Betreten durch Warnungszeichen verboten ist;

2. auf eingefriedigten Grundstücken, sofern nicht eine Verpflichtung zur Ein-

friedigung der Grundstücke besteht, oder die Einfriedigung der Grund-

stücke landesüblich ist;
3. auf solchen Dämmen und Deichen, welche von dem Besitzer selbst noch

mit der Hütung verschont werden;

4. auf bestellten Aeckern oder auf Wiesen, in Gärten, Baumschulen, Wein-

bergen, auf mit Rohr bewachsenen Flächen, auf Weidenhegern, Dünen,
Buhnen, Deckwerken, gedeckten Sandflächen, Graben oder Canal=

böschungen, in Forstkulturen, Schonungen oder Saatkämpen;

5. auf Forstgrundstücken mit Pferden oder Ziegen.

§ 16. Ein wegen Weidefrevels rechtskräftig verurtheilter Hirt kann von der

Dienstherrschaft innerhalb 14 Tagen von der rechtskräftigen Verurtheilung an ge-

rechnet entlassen werden.

§ 17. Mit Geldstrafe bis zu einhundertundfünfzig Mark oder mit Haft

wird bestraft:

1. wer eine rechtmäßige Pfändung (8 77) vereitelt oder zu vereiteln versucht;

2. wer, abgesehen von den Fällen der §§ 113 und 117 des Strafgesetz-

buchs dem Pfändenden in der rechtmäßigen Ausübung seines Rechts

 77) durch Gewalt oder durch Bedrohung mit Gewalt Widerstand



— 453 —

leistet oder den Pfändenden während der rechtmäßigen Ausübung seines

Rechts thätlich angreift;
3. wer, abgesehen von den Fällen der §§ 137 und 289 des Strafgesetz-

buchs, Sachen, welche rechtmäßig in Pfand genommen sind (§ 77), dem

Pfändenden in rechtswidriger Absicht wegnimmt;
4. wer vorsätzlich eine unrechtmäßige Pfändung (§ 77) bewirkt.

§ 18. Mit Geldstrafe bis zu einhundertundfünfzig Mark oder mit Haft wird

bestraft, wer Gartenfrüchte, Feldfrüchte oder andere Bodenerzeugnisse aus Garten-

anlagen aller Art, Weinbergen, Obstanlagen, Baumschulen, Saatkämpen, von

Aeckern, Wiesen, Weiden, Plätzen, Gewässern, Wegen oder Gräben entwendet.

Liegen die Voraussetzungen des § 370 Nr. 5 des Strafgesetzbuchs vor, so

tritt die Verfolgung nur auf Antrag ein.

§ 19. Geldstrafe von fünf bis zu einhundertundfünfzig Mark oder Haft

tritt ein, wenn die nach § 18 strafbare Entwendung begangen wird:

1. unter Anwendung eines zur Fortschaffung größerer Mengen geeigneten

Geräthes, Fahrzeuges oder Lastthieres;

2. unter Benutzung von Aexten, Sägen, Messern, Spaten oder ähnlichen

Werkzeugen;
3. aus einem umschlossenen Raume mittelst Einsteigens;

4. gegen die Dienstherrschaft oder den Arbeitgeber;

5. an Kien, Harz, Saft, Wurzeln, Rinde oder Mittel- (Haupt-) Trieben

stehender Bäume, sofern die Entwendung nicht als Forstdiebstahl straf-
bar ist.

§ 20. Gefängnißstrafe bis zu drei Monaten tritt ein, wenn die nach § 18

strafbare Entwendung begangen wird:
1. unter Mitführung von Waffen;

2. aus einem umschlossenen Raume mittelst Einbruchs;

3. dadurch, daß zur Eröffnung der Zugänge eines umschlossenen Raumes

falsche Schlüssel oder andere zur ordnungsmäßigen Eröffnung nicht be-

stimmte Werkzeuge angewendet werden; ·

4. durch Wegnahme bestehender Bäume, Frucht= oder Ziersträucher, sofern

die Entwendung nicht als Forstdiebstahl strafbar ist;

5. von dem Aufseher in dem seiner Aufsicht unterstellten Grundstücke.

Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann auf Geldstrafe von fünf bis

zu dreihundert Mark erkannt werden.

§ 21. Auf Gefängnißstrafe von Einer Woche bis zu Einem Jahre ist zu

erkennen:

1. wenn im Falle einer Entwendung der Schuldige sich im dritten oder

ferneren Rückfalle befindet;
2. wenn die Hehlerei gewerbs= oder gewohnheitsmäßig begangen ist.

§ 22. Bei Entwendungen (§5 18 und 21) finden die Bestimmungen des

§* 247 des Strafgesetzbuchs Anwendung.
§ 23. In den Fällen der §§ 18 bis 21 sind neben der Geldstrafe oder der

Freiheitsstrafe die Waffen (§ 20), welche der Thäter bei der Zuwiderhandlung beie
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sich geführt hat, einzuziehen, ohne Unterschied, ob sie dem Schuldigen gehören
oder nicht.

In denselben Fällen können die zur Begehung der strafbaren Zuwiderhand-

lung geeigneten Werkzeuge, welche der Thäter bei der Zuwiderhandlung bei sich

geführt hat, eingezogen werden, ohne Unterschied, ob sie dem Schuldigen gehören
oder nicht. Die Thiere und andere zur Wegschaffung des Entwendeten dienenden

Gegenstände, welche der Thäter bei sich führt, unterliegen nicht der Einziehung.

§ 24. Mit Geldstrafe bis zu zehn Mark oder mit Haft bis zu drei Tagen

wird bestraft, wer, abgesehen von den Fällen der §§ 18 und 30, unbefugt:

1. das auf oder an Grenzrainen, Wegen, Triften oder an oder in Gräben

wachsende Gras oder sonstige Viehfutter abschneidet oder abrupft;

2. von Bäumen, Sträuchern oder Hecken Laub abpflückt oder Zweige ab-

bricht, insofern dadurch ein Schaden entsteht.
Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.

§ 25. Mit Geldstrafe bis zu dreißig Mark oder mit Haft bis zu einer

Woche wird bestraft, wer unbefugt:

1. Dungstoffe von Aeckern, Wiesen, Weiden, Gärten, Obstanlagen oder

Weinbergen aufsammelt;
2. Knochen gräbt oder sammelt;

3. Nachlese hält.

§ 26. Mit Geldstrafe bis zu fünfzig Mark oder mit Haft bis zu vierzehn

Tagen wird bestraft, wer unbefugt:

1. abgesehen von den Fällen des § 366 Nr. 7 des Strafgesetzbuchs, Steine,

Scherben, Schutt oder Unrath auf Grundstücke wirft oder in dieselben

bringt;
2. Leinwand, Wäsche oder ähnliche Gegenstände zum Bleichen, Trocknen

oder anderen derartigen Zwecken ausbreitet oder niederlegt;

3. todte Thiere liegen läßt, vergräbt oder niederlegt;

4. Bienenstöcke aufstellt.

§ 27. Mit Geldstrafe bis zu fünfzig Mark oder mit Haft bis zu vierzehn

Tagen wird bestraft, wer unbefugt:

1. abgesehen von den Fällen des § 50 Nr. 7 des Fischereigesetzes vom

30. Mai 1874, Flachs oder Hauf röstet;

2. in Gewässern Felle aufweicht oder reinigt oder Schafe wäscht;

3. abgesehen von den Fällen des § 366 Nr. 10 des Strafgesetzbuchs, Ge-

wässer verunreinigt oder ihre Benutzung in anderer Weise erschwert oder

verhindert.

§ 28. Mit Geldstrafe bis zu fünfzig Mark oder mit Haft bis zu vierzehn

Tagen wird bestraft, wer unbefugt:

1. fremde auf dem Felde zurückgelassene Ackergeräthe gebraucht;
2. die zur Sperrung von Wegen oder Eingängen in eingefriedigte Grund-

stücke dienenden Vorrichtungen öffnet oder offen stehen läßt;
3. Gruben auf fremden Grundstücken anlegt.
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§ 29. Mit Geldstrafe bis zu einhundertundfünfzig Mark oder mit Haft wird

bestraft, wer, abgesehen von den Fällen des § 367 Nr. 12 des Strafgesetzbuchs,

den Anordnungen der Behörden zuwider es unterläßt:

1. Steinbrüche, Lehm-, Sand-, Kies-, Mergel-, Kalk= oder Thongruben,

Bergwerksschachte, Schürflöcher oder die durch Stockroden entstandenen

Löcher, zu deren Einfriedigung oder Zuwerfung er verpflichtet ist, ein-

zufriedigen oder zuzuwerfen;
2. Oeffnungen, welche er in Eisflächen gemacht hat, durch deutliche Zeichen

zur Warnung vor Annäherung zu verwahren.

§ 30. Mit Geldstrafe bis zu einhundertundfünfzig Mark oder mit Haft wird

bestraft, wer unbefugt:

1. abgesehen von den Fällen des § 305 des Strafgesetzbuchs, fremde Privat-

wege oder deren Zubehörungen beschädigt oder verunreinigt oder ihre
Benutzung in anderer Weise erschwertz;

2. auf ausgebauten öffentlichen oder Privatwegen die Banquette befährt,

ohne dazu genöthigt zu sein (§ 10 Abs. 2), oder die zur Bezeichnung

der Fahrbahn gelegten Steine, Faschinen oder sonstigen Zeichen entfernt
oder in Unordnung bringt;

3. abgesehen von den Fällen des § 274 Nr. 2 des Strafgesetzbuchs, ähnliche

zur Abgrenzung, Absperrung oder Vermessung von Grundstücken oder

Wegen dienende Merk- und Warnungszeichen, desgleichen Merkmale,

die zur Bezeichnung eines Wasserstandes bestimmt sind, sowie Wegweiser

fortnimmt, vernichtet, umwirft, beschädigt oder unkenntlich macht;
4. Einfriedigungen, Geländer oder die zur Sperrung von Wegen oder

Eingängen in eingefriedigte Grundstücke dienenden Vorrichtungen be-

schädigt oder vernichtet;

5. abgesehen von den Fällen des § 304 des Strafgesetzbuchs, stehende

Bäume, Sträucher, Pflanzen oder Feldfrüchte, die zum Schutze von

Bäumen dienenden Pfähle oder sonstigen Vorrichtungen beschädigt. Sind

junge stehende Bäume, Frucht= oder Zierbäume oder Ziersträucher be-

schädigt, so darf die Geldstrafe nicht unter zehn Mark betragen.

§ 31. Mit Geldstrafe bis zu einhundertundfünfzig Mark oder mit Haft wird

bestraft, wer, abgesehen von den Fällen der §§ 321 und 326 des Strafgesetzbuchs,

unbefugt das zur Bewässerung von Grundstücken dienende Wasser ableitet, oder

Gräben, Wälle, Rinnen oder andere zur Ab= und Zuleitung des Wassers dienende

Anlagen herstellt, verändert, beschädigt oder beseitigt.
§ 32. Mit Geldstrafe bis zu einhundertundfünfzig Mark oder mit Haft wird

bestraft, wer, abgesehen von den Fällen des § 308 des Strafgesetzbuchs, eigene Torf-

moore, Haidekraut oder Bülten im Freien ohne vorgängige Anzeige bei der Orts-

polizeibehörde oder bei dem Ortsvorstande in Brand setzt oder die bezüglich dieses

Brennens polizeilich angeordneten Vorsichtsmaßregeln außer Acht läßt.

§ 33. Mit Geldstrafe bis zu dreißig Mark oder mit Haft bis zu einer Woche

wird bestraft, wer, abgesehen von den Fällen des § 368 Nr. 11 des Strafgesetz-

buchs, auf fremden Grundstücken unbefugt nicht jagdbare Vögel fängt, Sprenkel oder
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ähnliche Vorrichtungen zum Fangen von Singvögeln aufstellt, Vogelnester zerstört
oder Eier oder Junge von Vögeln ausnimmt.

Die Sprenkel oder ähnliche Vorrichtungen sind einzuziehen.
8 34. Mit Geldstrafe bis zu einhundertundfünfzig Mark oder mit Haft wird

bestraft, wer, abgesehen von den Fällen des § 368 Nr. 2 des Strafgesetzbuchs, zum

Schutze nützlicher oder zur Vernichtung schädlicher Thiere oder Pflanzen erlassenen

Polizeiverordnungen zuwiderhandelt.

§ 35. Mit Geldstrafe bis zu einhundert Mark oder mit Haft bis zu vier

Wochen wird bestraft, wer unbefugt:

1. an stehenden Bäumen, an Schlaghölzern, an gefällten Stämmen, an

aufgeschichteten Stößen von Torf, Holz oder anderen Walderzeugnissen

das Zeichen des Waldhammers oder Rissers, die Stamm= oder Stoß-

nummer oder die Loosnummer vernichtet, unkenntlich macht, nachahmt

oder verändert;

2. gefällte Stämme oder aufgeschichtete Stöße von Holz, Torf oder Loh-

rinde beschädigt, umstößt oder der Stützen beraubt.

§ 36. Mit Geldstrafe bis zu fünfzig Mark oder mit Haft bis zu vierzehn

Tagen wird bestraft, wer unbefugt auf Forstgrundstücken:

1. außerhalb der öffentlichen und solcher Wege, zu deren Benutzung er be-

rechtigt ist, mit einem Werkzeuge, welches zum Fällen von Holz, oder

mit einem Geräthe, welches zum Sammeln oder Wegschaffen von Holz,

Gras, Streu oder Harz seiner Beschaffenheit nach bestimmt erscheint,

sich aufhält;
uHolz ablagert, bearbeitet, beschlägt oder bewaldrechtet;

 Einfriedigungen übersteigt;
 Forstkulturen betritt;
.# solche Schläge betritt, in welchen die Holzhauer mit dem Einschlagen

oder Aufarbeiten der Hölzer beschäftigt, oder welche zur Entnahme des

Abraums nicht freigegeben sind.

In den Fällen der Nr. 1 können neben der Geldstrafe oder der Haft die Werk-

zeuge eingezogen werden, ohne Unterschied, ob sie dem Schuldigen gehören oder nicht.

§ 37. Mit Geldstrafe bis zu einhundert Mark oder mit Haft bis zu vier

Wochen wird bestraft, wer unbefugt auf Forstgrundstücken:

1. zum Wiederausschlage bestimmte Laubholzstöcke aushaut, abspänt oder

zur Verhinderung des Lohdentriebes (Stockausschlages) mit Steinen belegt;

2. Ameisen oder deren Puppen (Ameiseneier) einsammelt oder Ameisen-

haufen zerstört oder zerstreut.

§ 38. Mit Geldstrafe bis zu fünfzig Mark wird bestraft, wer aus einem

fremden Walde Holz, welches er erworben hat, oder zu dessen Bezuge in be-

stimmten Maßen er berechtigt ist, unbefugt ohne Genehmigung des Grundeigen-

thümers vor Rückgabe des Verabfolgezettels, oder an anderen als den bestimmten

Tagen oder Tageszeiten, oder auf anderen als den bestimmten Wegen fortschafft.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein. .

§ 39. Mit Geldstrafe bis zu einhundert Mark oder mit Haft bis zu vier

G#0bo
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Wochen wird bestraft, wer aus einem fremden Torfmoore oder Walde an Stelle

der ihm vom Eigenthümer durch Verabfolgezettel zugewiesenen Posten von Torf,

Holz oder anderen Walderzeugnissen aus Fahrlässigkeit andere als die auf dem

Verabfolgezettel bezeichneten Posten oder Theile derselben fortschafft.
Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.

8 40. Mit Geldstrafe bis zu einhundert Mark oder mit Haft bis zu vier

Wochen wird bestraft, wer auf Forstgrundstücken oder Torfmooren als Dienstbar-

keits= oder Nutzungsberechtigter oder als Pächter:

1. unbefugt seine Berechtigung in nicht geöffneten Distrikten oder in einer

Jahreszeit, in welcher die Berechtigung auszuüben nicht gestattet ist,

oder an anderen als den bestimmten Tagen oder Tageszeiten ausübt,

oder sich anderer als der gestatteten Werbungswerkzeuge oder Fort-

schaffungsgeräthe bedient;
2. den gesetzlichen Vorschriften, oder Polizeiverordnungen, oder dem Her-

kommen, oder dem Inhalte der Berechtigung zuwider ohne Legitima-

tionsschein, oder ohne Ueberweisung von Seiten der Forstbehörde oder

des Grundeigenthümers die Gegenstände der Berechtigung sich aneignet;

3. die zur Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit bei Ausübung

von Berechtigungen erlassenen Gesetze oder Polizeiverordnungen übertritt.

In den Fällen der Nr. 1 können neben der Geldstrafe oder der Haft die

Werbungswerkzeuge eingezogen werden, ohne Unterschied, ob sie dem Schuldigen
gehören oder nicht.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.

§ 41. Mit Geldstrafe bis zu zehn Mark oder mit Haft bis zu drei Tagen

wird bestraft, wer auf Forstgrundstücken bei Ausübung einer Waldnutzung den

Legitimationsschein, den er nach den gesetzlichen Vorschriften oder Polizeiverord-

nungen, nach dem Herkommen oder nach dem Inhalt der Berechtigung lösen muß,

nicht bei sich führt.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.

§ 42. Mit Geldstrafe bis zu einhundert Mark oder Haft bis zu vier Wochen

wird bestraft, wer als Dienstbarkeits= oder Nutzungsberechtigter Walderzeugnisse

die er, ohne auf ein bestimmtes Maaß beschränkt zu sein, lediglich zum eigenen

Bedarf zu entnehmen berechtigt ist, veräußert.
§ 48. Mit Geldstrafe bis zu fünfzig Mark oder mit Haft bis zu vierzehn

Tagen wird bestraft, wer den Gesetzen oder Polizeiverordnungen über den Trans-

port von Brennholz oder unverarbeitetem Bau= oder Nutzholz zuwiderhandelt,

oder den Gesetzen oder Polizeiverordnungen zuwider Brennholz oder unverarbei-

tetes Bau= oder Nutzholz in Ortschaften einbringt. Dies gilt insgesammt auch

von Bandstöcken (Reifstäben) jeder Holzart, birkenen Reisern, Korbruthen, Faschinen

und jungen Nadelhölzern.
Das Holz ist einzuziehen, wenn nicht der rechtmäßige Erwerb desselben

nachgewiesen wird.

* 44. Mit Geldstrafe bis zu fünfzig Mark oder mit Haft bis zu vierzehn

Tagen wird bestraft, wer:
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1. mit unverwahrtem Feuer oder Licht den Wald betritt oder sich dem-

selben in gefahrbringender Weise nähert;
2. im Walde brennende oder glimmende Gegenstände fallen läßt, fortwirft

oder unvorsichtig handhabt;

3. abgesehen von den Fällen des § 368 Nr. 6 des Strafgesetzbuchs, im

Walde oder in gefährlicher Nähe desselben im Freien ohne Erlaubniß

des Ortsvorstehers, in dessen Bezirk der Wald liegt, in Königlichen

Forsten ohne Erlaubniß des zuständigen Forstbeamten, Feuer anzündet

oder das gestatteter Maaßen angezündete Feuer gehörig zu beaufsich-

tigen oder auszulöschen unterläßt;

4. abgesehen von den Fällen des § 360 Nr. 10 des Strafgesetzbuchs bei

Waldbränden, von der Polizeibehörde, dem Ortsvorsteher oder deren

Stellvertreter oder dem Forstbesitzer oder Forstbeamten zur Hilfe auf-

gefordert, keine Folge leistet, obgleich er der Aufforderung ohne erheb-

liche Nachtheile genügen konnte.

§ 45. Mit Geldstrafe bis zu einhundertundfünfzig Mark oder mit Haft

wird bestraft, wer im Walde oder in gefährlicher Nähe desselben:

1. ohne Erlaubniß des Ortsvorstehers, in dessen Bezirk der Wald liegt,

in Königlichen Forsten ohne Erlaubniß des zuständigen Forstbeamten,

Kohlenmeiler errichtet;

2. Kohlenmeiler anzündet, ohne dem Ortsvorsteher oder in Königlichen

Forsten dem Forstbeamten Anzeige gemacht zu haben;

3. brennende Kohlenmeiler zu beaufsichtigen unterläßt;

4. aus Meilern Kohlen auszieht oder abfährt, ohne dieselben gelöscht zu

haben.

§ 46. Mit Geldstrafe von zehn bis zu einhundertundfünfzig Mark oder

mit Haft wird bestraft, wer den über das Brennen einer Waldfläche, das Ab-

brennen von liegenden oder zusammengebrachten Bodendecken und das Sengen

von Rotthecken erlassenen polizeilichen Anordnungen zuwiderhandelt.

§ 47. Wer in der Umgebung einer Waldung, welche mehr als einhundert

Hektare im räumlichen Zusammenhange umfaßt, innerhalb einer Entfernung von

fünfundsiebzig Metern eine Feuerstelle errichten will, bedarf einer Genehmigung

derjenigen Behörde, welche für die Ertheilung der Genehmigung zur Errichtung

von Feuerstellen zuständig ist. Vor der Aushändigung der Genehmigung darf

die polizeiliche Bauerlaubniß nicht ertheilt werden.

§ 48. Die Genehmigung der Behörde (8 47) darf versagt oder an Bedin-

gungen, welche die Verhütung von Feuersgefahr bezwecken, geknüpft werden, wenn

aus der Errichtung der Feuerstelle eine Feuersgefahr für die Waldung zu besorgen ist.

Die Genehmigung darf nicht versagt werden, wenn die Feuerstelle innerhalb

einer im Zusammenhange gebauten Ortschaft, oder vom Waldeigenthümer, oder in

der Ausführung eines Enteignungsrechts errrichtet werden soll; jedoch darf die

Genehmigung an Bedingungen geknüpft werden, welche die Verhütung von Feuers-

gefahr bezwecken.
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§ 49. Der Antrag auf Ertheilung der Genehmigung ist dem Waldeigen-

thümer, falls dieser nicht der Bauherr ist, mit dem Bemerken bekannt zu machen,

daß er innerhalb einer Frist von einundzwanzig Tagen bei der Behörde (8 47)

Einspruch erheben könne.

Der erhobene Einspruch ist von der Behörde (§ 47), geeignetenfalls nach

Anhörung des Antragstellers und des Waldeigenthümers, sowie nach Aufnahme

des Beweises zu prüfen.

§ 50. Die Versagung der Genehmigung, die Ertheilung der Genehmigung

unter Bedingungen, sowie die Zurückweisung des erhobenen Einspruches erfolgt

durch einen Bescheid der Behörde, welcher mit Gründen zu versehen und dem

Antragsteller, sowie dem Waldeigenthümer zu eröffnen ist.

Gegen den Bescheid steht dem Antragsteller, sowie dem Waldeigenthümer

innerhalb einer Frist von zehn Tagen die Klage im Verwaltungsstreitverfahren offen.

Zuständig ist:
a) der Kreisausschuß, wenn der Bescheid von der Ortspolizeibehörde eines

Landkreises, oder in der Provinz Hessen-Nassau von dem Amtmanne

ertheilt worden ist;

b) das Bezirksverwaltungsgericht, wenn der Bescheid vom Landrathe

(Amtshauptmanne, Oberamtmanne) oder von der Ortspolizeibehörde

eines Stadtkreises, in der Provinz Hannover von der Polizeibehörde

einer selbstständigen Stadt, ertheilt worden ist.

§ 51. Wer vor Ertheilung der vorgeschriebenen Genehmigung mit der Er-

richtung einer Feuerstelle beginnt, wird mit Geldstrafe bis zu einhundertundfünfzig

Mark oder mit Haft bestraft. Auch kann die Behörde (8 47) die Weiterführung

der Anlage verhindern und die Wegschaffung der errichteten Anlage anordnen.

* 52. Die Bestimmungen des Gesetzes vom 25. August 1878, betreffend

die Vertheilung der öffentlichen Lasten bei Grundstückstheilungen und die Gründung

neuer Ansiedelungen u. s. w. (Ges.-Samml. S. 405), werden durch das gegen-

wärtige Gesetz nicht berührt.
Ist zu der Errichtung der Feuerstelle (§ 47) eine Ansiedelungsgenehmigung

erforderlich, so ist in dem Geltungsbereiche des vorstehend genannten Gesetzes das

Verfahren nach den §§ 48 bis 50 des gegenwärtigen Gesetzes mit dem Verfahren

nach den 8§ 13 bis 17 des Gesetzes vom 25. August 1876 zu verbinden.

§ 95. Dies Gesetz tritt mit dem 1. Juli 1880 in Kraft.

§ 96. Mit diesem Zeitpunkte treten alle dem gegenwärtigen Gesetze entgegen-

stehenden gesetzlichen Bestimmungen außer Kraft.



— 460 —

VI.

Auszug aus dem Regulativ

über Ausbildung, Prüfung und Anstellung für die unteren Stellen des

Forstdienstes in Verbindung mit dem Militairdienst im Jägercorps.

Vom 1. Februar 1887.

81.

I. Allgemeiner Grundsatz.

Der Anspruch, als Förster oder Forsthilfsaufseher im Staatsdienste'), sowie

auf folchen Forstbeamtenstellen der Gemeinden und Anstalten angestellt zu werden,

welche mindestens 750 Mark Jahreseinkommen, einschließlich des Werthes von

Emolumenten, gewähren, aber eine höhere Ausbildung, als die eines Königlichen

Försters nicht erfordern, steht ausschließlich solchen Personen zu, welche die Forst-

anstellungsberechtigung nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen erlangt haben.
Auch die Königlichen Revierförsterstellen sind vorzugsweise an geeignete

Förster zu verleihen.

82.

II. Die Lehrzeit.

Eintritt in die Lehre und Dauer derselben.

Die Laufbahn für den Forstschutzdienst beginnt mit einer mindestens zwei-

jährigen forstlichen Lehrzeit. Der Eintritt in die Lehre darf nicht vor Beginn

des 16. Lebensjahres und muß spätestens am 1. October desjenigen Kalender-

jahres erfolgen, in welchem der Aspirant das 18.oder, wenn er die Berechtigung zum

einjährig-freiwilligen Militairdienst erworben hat, das 20. Lebensjahr vollendet.“)

Der Aspirant hat drei Monate vor dem beabsichtigten Beginn der Lehrzeit

bei dem Oberforstmeister desjenigen Bezirks, in welchem er sich aufhält, oder in

welchem er in die Lehre treten will, sich schriftlich zu melden und dabei vorzulegen:

1. das Geburtszeugniß,

2. ein Unbescholtenheitszeugniß der Polizeibehörde seines Wohnorts,

3. ein Attest eines oberen Militairarztes, daß er frei von körperlichen Gebrechen

und wahrnehmbaren Anlagen zu chronischen Krankheiten ist, ein scharfes

Auge, gutes Gehör, fehlerfreie Sprache hat und eine Körperbeschaffenheit

*) Anmerkung. Dem Forstdienst des Staates wird derjenige im Ressort der Hofkammer

der Königlichen Familiengüter gleichgeachtet. Es wird jedoch auf§19 des Gesetzes, betreffend
die Pensionirung der unmittelbaren Staatsbeamten vom 27. März 1872 (G. S. S. 268) auf-

merksam gemacht. Was in diesem Regulativ von den Regierungen gesagt ist, gilt auch für die

Hofkammer der Königlichen Familiengüter.

*) Anmerkung. Bezüglich der Aspiranten für den Königlichen Forstverwaltungsdienst

vergleiche §s 6.
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besitzt, welche kein Bedenken gegen die künftige Tauglichkeit zum Militair-

dienst begründet),
4. Zeugnisse der besuchten Schulanstalten oder der Lehrer über Schulbildung

insbesondere darüber, daß er bis zur gegenwärtigen Meldung einen

stetigen Schulunterricht genossen oder seit dem Abgang von der Schule

seine Fortbildung stetig betrieben hat,
5. einen selbstgeschriebenen Lebenslauf.

Der Aspirant wird hinsichtlich seiner Schulbildung zum Eintritt in die Lehre

ohne Weiteres als geeignet erachtet:

a) wenn er das Zeugniß der wissenschaftlichen Befähigung für den ein-

jährig-freiwilligen Militairdienst erworben,
b) wenn er durch den Besuch einer höheren Schule (Gymnasium, Progymna=

sium, Realgymnasium, Realprogymnasium, Ober-Realschule, Realschule,
höhere Bürgerschule) die Reife für die Tertia (bezw. an höheren Bürger-

schulen für die dritte Klasse) erreicht hat.

Genügt der Aspirant den Bedingungen zu a und bnicht, so hat er sich

einer besonderen Prüfung in den Schulkenntnissen zu unterziehen.

Ist eine Prüfung nicht erforderlich, so ertheilt der Oberforstmeister die
stempelfreie Bescheinigung, „daß der N., geboren am ten... , die Befähigung

zum Eintritt in die Forstlehre nach Maßgabe des Regulativs vom 1. Februar 1887

nachgewiesen hat“. Wird eine Prüfung nöthig, so kann der Oberforstmeister geeig-

neten Falls einen Forstmeister oder einen Oberförster des Bezirks mit deren Aus-

führung beauftragen.
Die Prüfung soll erforschen, ob der Aspirant befähigt ist, Gedrucktes und

Geschriebenes geläufig richtig zu lesen, seine Gedanken über eine einfache Aufgabe

in einem kurzen Aufsatze verständlich und ohne erhebliche Fehler in der Recht-

schreibung, mit gut leserlicher Handschrift niederzuschreiben, und in den vier Species

sowie in der Regel de tri mit benannten und unbenannten Zahlen, ferner mit

einfachen und Decimalbrüchen geläufig und richtig zu rechnen.

*) A. Hinsichtlich der für den Eintritt in die forstliche Lehre erforderlichen Körper-

beschaffenheit sind nachstehende Bestimmungen maßgebend:
1. Als Minimalmaße für die Körpergröße und den Brustumfang haben zu gelten:

im Alter von: Körpergröße: Brustumfang:

15 Jahren 151 cm 70—76 cm

16 „ 153 „ 73—79 "

17 „ 156 „ 76—81 „

2. Das rechte Auge muß vollkommen fehlerfrei sein (volle Sehschärfe, keine Refractions.

Anomalien). Auf dem linken Auge darf die Sehschärfe nicht weniger als 38 der normalen

betragen. Kurzsichtigkeit auf dem linken Auge, bei welcher der Fernpunktsabstand 70 cm

oder weniger beträgt, schließt vom Eintritt in die Forst-Lehre aus.

3. Beide Ohren müssen normale Hörweite besitzen.

. die Sprache muß fehlerfrei sein.

5. Die in der Anlage 1 der Rekrutirungs-Ordnung (Erster Theil der Heer-Ordnung vom

28. September 1875) verzeichneten Fehler machen der Mehrzahl nach zur Aufnahme

ungeeignet, wenn sie nicht sehr unbedeutend sind oder sich noch heben lassen.
B. Zur Erlangung des militairärztlichen Attestes haben sich die Aspiranten mit ihren be-

züglichen Gesuchen rechtzeitig an das nächste Landwehr-Bezirks-Kommando zu wenden.
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Ist das Ergebniß genügend, so ertheilt der Oberforstmeister die vorgedachte

stempelfreie Bescheinigung.
Ist das Ergebniß nicht genügend, so bemerkt solches der Oberforstmeister

auf dem letzten Schulzeuignsse. Die Meldung zur Wiederholung der Prüfung kann

nach Ablauf von neun Monaten erfolgen, wenn nach Maßgabe des Alters des

Aspiranten die Zulassung zur Forstlehre dann noch statthaft ist.

§ 3.

Wahl des Lehrherrn.

Die Lehrzeit kann während des ersten Jahres bei jedem vom Forstmeister

und Oberforstmeister des Bezirks zur Annahme eines Lehrlings ermächtigten, im

praktischen Forstdienste des Staates, der Gemeinden, öffentlichen Anstalten oder

Privaten angestellten Forstbeamten zurückgelegt, muß aber während des zweiten
Jahres bei einem Staats-Oberförster oder bei einem vom Forstmeister und Ober-

forstmeister des Bezirks zur Ausbildung von Lehrlingen ermächtigten verwalten-

den Beamten des Gemeinde-, Anstalts= oder Privatforstdienstes zugebracht werden.

Jeder Forstbeamte, welcher einen Lehrling annehmen will, hat die schrift-

liche Annahme-Genehmigung für jeden einzelnen Fall bei dem Forstmeister und

Oberforstmeister des Bezirks einzuholen. Dem Antrage sind beizufügen die im

§ 2 unter 1 bis 5 erwähnten Schriftstücke und die im § 2 weiter vorgeschriebene

Bescheinigung eines Oberforstmeisters.

Im Versagungsfalle ist die Berufung an den Oberlandforstmeister statthaft,

dessen Entscheidung endgültig ist. Derselbe entscheidet auch, wenn Forstmeister und

Oberforstmeister über Genehmigung oder Versagung sich nicht einigen können.

Der Lehrzeit kann auch ganz oder theilweise auf einer der Königlichen

Forstlehrlingsschulen nach Maßgabe der für dieselben erlassenen Bestimmungen

zurückgelegt werden.

Zweck der Lehrzeit.

Zweck der Lehrzeit ist, daß der Lehrling mit dem Walde und den beim

Forstbetriebe vorkommenden Arbeiten durch lebendige Anschauung und praktische

Uebung sich bekannt macht, insbesondere an den Forstkulturarbeiten, der Wald-

pflege, den Arbeiten in den Holzschlägen, am Forstschutze und der waidmännischen

Ausübung der Jagd sich fleißig betheilige, die einheimischen Bäume und die wich-

tigsten Sträucher, die Lebensweise der Jagdthiere und die sonstigen für den Wald

wichtigen Thiere, namentlich auch der nützlichen und schädlichen Vögel und Insekten

kennen lernt, in den schriftlichen und Rechnungsarbeiten im Bureau des Ober-

försters sich ausbildet, einfache Vermessungs= und Nivellirungs-Arbeiten ausführen
hilft und mit den Gesetzen und Verordnungen über Forstdiebstahl, Forst= und

Jagd-Polizei und Handhabung des Forst= und Jagdschutzes sich bekannt macht.

§ 5.

Pflichten des Lehrherrn und des betreffenden Oberförsters und

Forstmeisters.
Eine dem Zwecke der Lehrzeit entsprechende sorgfältige und gründliche An-

leitung, Unterweisung und Beschäftigung der Lehrlinge gehört zu den wichtigsten
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Dienstobliegenheiten der Forstbeamten. Die Lehrzeit soll insbesondere dazu dienen,

die sittliche Erziehung des Lehrlings, namentlich durch gutes Beispiel des Lehrherrn,

zu fördern, ihn an Gehorsam, Pünktlichkeit, Ausdauer, an Ertragen körperlicher

Anstrengungen zu gewöhnen und Lust und Liebe für den Wald und für seinen

künftigen Beruf in ihm zu wecken.

Ueber die Ausbildung und Führung der von untergebenen Forstschutzbeamten

angenommenen Lehrlinge hat auch der Oberförster spezielle Aufsicht zu führen, zu

welchem Behufe es ihm zusteht, über die Art der Beschäftigung der in seiner Ober-

försterei sich aufhaltenden Lehrlinge Bestimmung zu treffen und denselben direkt

Anweisungen und Aufträge zu ertheilen.

Der Forstmeister ist verpflichtet, nicht nur von dem Gange der Fortbildung

sämmtlicher Lehrlinge seines Bezirkes Kenntniß zu nehmen, sondern auch am

Schlusse der Lehrzeit erforderlichen Falls durch eine Prüfung sich über den Grad

der Ausbildung, welche der Lehrling erlangt hat, ein Urtheil zu verschaffen; er

kann zu diesen Zwecken den Lehrling an einen geeignet gelegenen Prüfungsort

berufen.
Zeigt sich ein Lehrling wegen unsittlicher Führung, Ungehorsam, Unzu-

verlässigkeit oder nach seiner körperlichen Beschaffenheit oder aus sonst einem

Grunde ungeeignet für den Forstdienst, so hat der Lehrherr denselben aus der

Lehre zu entlassen.

Auch gegen den Willen des Lehrherrn kann die Entlassung sowohl durch

den Forstmeister als auch durch den Oberforstmeister angeordnet werden.

86.

Lehrzeit der Aspiranten für den Forstverwaltungsdienst.

Für diejenigen Aspiranten, welche die Befähigung zur Anstellung als Forst-

verwaltungsbeamte erwerben, zugleich aber die Anstellung im Forstschutzdienste sich
offen erhalten wollen, sind an Stelle der vorstehenden §§ 2 bis 5 die §§ 1 bis 8

der Bestimmungen über Ausbildung und Prüfung für den Königlichen Forstver-

waltungsdienst vom 1. August 1883 maßgebend.

87.

Anmeldung der Lehrlinge zum Militairdienst und ärztliche Unter—

suchung derselben.

Die Forstlehrlinge haben ihrer Militairpflicht im Jägercorps zu genügen.

Um die Einstellung herbeizuführen, hat der Lehrherr in der Zeit vom 1. bis 5. Januar

desjenigen Jahres, in welchem der Lehrling bis zum 1. October seine Lehrzeit voll-

endet haben wird, das Nationale des Lehrlings nach dem beiliegenden Muster A

an den Forstmeister des Bezirks einzureichen.

Die im § 6 bezeichneten Aspiranten sind in gleicher Weise anzumelden.

Wenn ein Aspirant die Berechtigung zum einjährig--freiwilligen Dienst er-

worben hat und von ihr Gebrauch machen will, so ist mit dem Nationale sein

Berechtigungsschein vorzulegen.
Der Forstmeister hat die bei ihm eingehenden Nationale mit der Beschei-
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nigung zu versehen, daß die vorschriftsmäßige Lehrzeit des Lehrlings bis zum

1. October d. J. beendet sein wird, und, event. mit dem Berechtigungsscheine zum

einjährig-freiwilligen Dienste bis spätestens zum 1. Februar jeden Jahres der

der Inspection der Jäger und Schützen zu Berlin einzureichen, welche darauf die

Untersuchung der Lehrlinge durch die betreffende Ober-Ersatzkommission veranlaßt.
Außerdem hat der Lehrherr den Lehrling in der Zeit vom 15. Januar bis

1. Februar bei der Ortsbehörde behufs Herbeiführung der Untersuchung durch die

Ersatz-Kommission anzumelden, und seine Vorstellung bei der letzteren nach Maß-

gabe der öffentlich bekannt gemachten Gestellungstermine ohne weitere Aufforderung

zu veranlassen.

Forstlehrlinge, welche die Ersatz-Kommission als „zu schwach“ bezeichnet,

werden der Untersuchung durch die Ober-Ersatzkommission gleichwohl unter-

worfen.

In der Zeit vom 1. bis 5. October desselben Jahres ist endlich vom Lehr-

herrn nach dem Muster B ein stempelfreies Lehrzeugniß auszustellen und unter

Anheftung der Bescheinigung über die Befähigung zum Eintritt in die Lehre

(§ 2), des Attestes des oberen Militairarztes (§ 2 Nr. 3) und der Annahme-

genehmigung (§ 3) dem Bezirksforstmeister einzureichen, welcher das Lehrzeugniß
auf Grund des von ihm über den Lehrling erlangten Urtheils (8 5) mit einer

Aeußerung darüber versieht, ob der Lehrling die Lehrzeit sachgemäß angewendet

und eine hinreichende praktische und wissenschaftliche Ausbildung erlangt hat, um

zu der Erwartung zu berechtigen, er werde demnächst die forstliche Laufbahn mit

genügendem Erfolge fortsetzen können.

Bis zum 20. October hat der Forstmeister das Lehrzeugniß demjenigen

Jäger--Bataillon zuzustellen, in das der Lehrling eintreten soll und welches dem

Forstmeister rechtzeitig von der Inspection der Jäger und Schützen bezeichnet

werden wird. Falls der Lehrling nicht einstellungsfähig befunden, ist das Lehr-

zeugniß dem Lehrherrn zurückzugeben.

Für die Aspiranten des Königlichen Forstverwaltungsdienstes (8 6) tritt an

Stelle des Lehrzeugnisses das Zeugniß über die praktische Vorbereitungszeit.

Wird der Lehrling vom Militairdienst zurückgestellt, so hat er die Lehre fort-

zusetzen. Er kann von dem betreffenden Forstmeister zwar zur Uebernahme einer

Beschäftigung im Forstdienste beurlaubt werden, verbleibt aber auch dann unter

der Controle des Lehrherrn. Der Lehrherr hat das Nationale des zurückgestellten

Lehrlings neu aufzustellen, dessen Lehrzeugniß mit den entsprechenden Zusätzen zu

versehen und beide Schriftstücke in den nächsten Jahren so lange dem Forstmeister

einzureichen, bis der Lehrling entweder zur Einstellung beim Jägercorps gelangt

oder eine anderweitige endgültige Entscheidung über sein Militairverhältniß erhält,

beziehungsweise seines Alters wegen (§ 8) zur Erdienung von Forstversorgungs-

ansprüchen im Jägercorps nicht mehr zugelassen werden kann.

Falls ein Lehrling seinen Aufenthaltsort verändert, nachdem das Nationale

aufgestellt und bevor die Musterung vor der Ober-Ersatzkommission erfolgt ist, hat

der Lehrherr den Ort und Kreis des neuen Aufenthalts unverzüglich der Inspec-

tion der Jäger und Schützen anzugeben.
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§ 8.

III. Der Militairdienst beim Jägercorps und die Jägerprüfung.

Termin der Einstellung in den Militairdienst.

Die Einstellung der Lehrlinge in das Jägercorps erfolgt als Regel im October.

Sie findet nicht vor Vollendung des 17. Lebensjahres statt und ist nicht mehr zu-

lässig nach dem allgemeinen Einstellungstermin des Kalenderjahres, in welchem

der Lehrling das 20., oder wenn er die Berechtigung zum einjährig-freiwilligen

Militairdienst erworben hat, das 22. Lebensjahr vollendet. Für die im § 6

bezeichneten Lehrlinge kann der Eintritt bis zum 1. October desjenigen Jahres

hinausgeschoben werden, in welchem der Aspirant das 23. Lebensjahr vollendet.

8 11.

Zulassung zur Jägerprüfung.

Diejenigen Jäger, welche den vorstehenden Bedingungen genügt und sich gut
geführt haben, werden bis zum 25. Januar ihres dritten, oder, wenn sie als

Einjährig-Freiwillige dienen, bis zum gleichen Termine ihres ersten Dienstjahres

der Inspection der Jäger und Schützen von den Bataillonen mittelst einer Vor-

schlagsliste nach dem Muster C unter Beifügung der Zeugnisse über die Lehrzeit

zur Ablegung der Jägerprüfung vorgeschlagen. Die Aspiranten für den König-

lichen Forstverwaltungsdienst haben sich zwar dieser Prüfung nicht zu unterwerfen,

sind aber in der Vorschlagsliste unter Beifügung des Zeugnisses über die praktische

Vorbereitungszeit und die Führung im Militairdienste aufzunehmen. Die Inspection

prüft die Vorschlagsliste, stellt dieselbe fest und übergiebt sie dem Oberlandforst-

meister, welcher die Ausführung der Prüfung veranlaßt.

§ 12.

Ausführung der Prüfung.

Die Prüfung soll erforschen, welche allgemeine Bildung in Beziehung auf

Lesen, Schreiben, Rechnen und Abfassung kurzer Aufsätze die Jäger besitzen, welchen.

Grad von Vorbildung in Beziehung auf Waldbau, Forstschutz, Forstbenutzung,

Jagd, und welches Maaß von Kenntnissen in Beziehung auf die Forstdiebstahls-,

Forstpolizei= und Jagdgesetzgebung, sowie auf die Vorschriften der Förster-

Dienstinstruction sie sich angeeignet haben.
Für jedes Jäger-Bataillon wird vom Oberlandforstmeister ein Prüfungs-

Ausschuß bestellt, welcher nach den bestehenden Prüfungs-Vorschriften die ihm über-

wiesenen Jäger theils im Zimmer schriftlich und mündlich, theils im Walde zu

prüfen und für diejenigen, welche den Anforderungen genügt haben, ein stempel-

freies Zeugniß auszufertigen hat, worin das Ergebniß der Prüfung mit einem der

Prädikate: Sehr gut — gut — genügend — auszudrücken ist. Für diejenigen,

welche den Anforderungen nicht genügt haben, ist hierüber ein Bescheid auszustellen.
Wiederholung der Prüfung ist nur einmal und zwar bei dem nächsten

Prüfungstermine zulässig, wenn der Prüfungs-Ausschuß solches befürwortet und

der Jäger durch Kapitulation mit seinem Truppentheil sich verpflichtet, wenigstens
bis zum Bekanntwerden des Ergebnisses der wiederholten Prüfung im aktiven

Dienste zu verbleiben.

Westermeier, Leitfaden. 7. Aufl. 30



— 466 —

814.

Verpflichtung der Jäger zur Klasse A.

Diejenigen Jäger, welche die Prüfung bestanden haben, resp. von ihr befreit

waren (§ 11), werden, sofern sie sich fortgesetzt gut führen, im dritten, wenn sie

als Einjährig-Freiwillige dienen, im ersten Dienstjahre auf ihren Antrag mittelst

einer Verhandlung nach Muster D zu einer ferneren neunjährigen, bezw. wenn sie

als Einjährig-Freiwillige dienen, zu einer weiteren elfjährigen Dienstzeit im Jäger-

corps verpflichtet. Von dieser ist das erste Dienstjahr bei der Fahne, die übrige

Zeit gewöhnlich in der Reserve, jedoch mit der Verpflichtung abzuleisten, auch im

Frieden, bis zu einer im Ganzen achtjährigen Anwesenheit bei der Fahne, zur

Verfügung zu stehen.
Sie werden dadurch in die Jägerklasse A aufgenommen und erlangen die

Aussicht, seiner Zeit im Forstschutzdienste angestellt zu werden.

Die derartig übernommene Verpflichtung kann nicht einseitig durch den Jäger,

sondern nur unter Zustimmung der Inspection der Jäger und Schützen wieder

aufgehoben werden. Sollte ein Jäger die Aufhebung wünschen, so hat er dies

nach anliegendem Muster E bei der Landwehrbehörde, bezw. der Jäger-Compagnie

zu Protokoll zu erklären.

§ 15.

IV. Beurlaubung zu forstlicher Beschäftigung. Försterprüfung.

Beurlaubung zur Verwendung im Forstdienste.

Beeidigung auf das Forstdiebstahlsgesetz.

Die Jäger der Klasse A dürfen im vierten bezw. die Einjährig-Freiwilligen

im zweiten Dienstjahre auf Vorschlag des Truppentheils nach Ermessen der In-

spection zur Verwendung im Forstschutzdienste zeitweise beurlaubt werden.

Bei den zu Oberjägern Beförderten, welche den Forstversorgungs-Anspruch

durch aktiven Dienst erwerben, erfolgt die Beurlaubung der Regel nach im 4.

resp. 2. Dienstjahre noch nicht. Zur Förderung ihrer forstlichen Ausbildung werden
sie indessen später unter Belassung der Militairgebührnisse auf 6 Monate, behufs

Uebernahme einer Beschäftigung im Forstdienste beurlaubt.

Die zur forstlichen Beschäftigung beurlaubten Jäger der Klasse A (§ 15 und 16)

können auf Grund des Urlaubspasses, bezw. des Militairpasses, nach Vorschrift

des Gesetzes betreffend den Forstdiebstahl vom 15. April 1878 (G. S. S. 222, § 23)

gerichtlich beeidigt werden') und erlangen dadurch die Befugniß zum Waffengebrauch

nach Maßgabe des Gesetzes vom 31. März 1837 (G. S. S. 65).

*) Anmerkung. Sofern Inhaber des Forstversorgungsscheins noch nicht nach dem

Forstdiebstahlsgesetz beeidigt sein sollten, erfolgt ihre Beeidigung auf Grund des Forst-

versorgungsscheins.
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VII.

Eæamen-Aufgaben,
enthalten Anzahl und Reihenfolge der Aufgaben, wie solche für ein Examen im

preußischen Staate wörtlich gegeben sind.

1. Aufgabe.

a. Welches sind die für den Forstbetrieb wichtigsten einheimischen Holzarten,

wann blühen sie, wann reifen ihre Samen, wann fallen letztere ab?

b. Wie läßt die Fichte, wie die Tanne ihre Samen fallen?

. Welche Holzarten haben Zwitterblüthen, welche haben wolligen, welche

geflügelten Samen, welche treiben Wurzelbrut, welche Wurzelausschlag, welche

Stockausschlag?
d. Wie lange behalten die Samen der Eiche, Buche, Kiefer und Fichte ihre

Keimfähigkeit?
1 Stunde Zeit.

2. Aufgabe.

a. Was versteht man unter Hochwald-, Mittelwald= und Niederwaldbetrieb

und welche Holzarten werden vorwiegend in jedem dieser Betriebe bewirthschaftet?

b. Welche Holzarten werden im Hochwaldbetriebe vorwiegend künstlich,

welche vorwiegend natürlich verjüngt?
c. Bis zu welchem Alter verpflanzt man die Kiefer in der Regel und bis

zu welchem die Fichte, mit entblößter Wurzel?

1 Stunde Zeit.

3. Aufgabe.

a. Welche Vortheile hat der Humus für den Waldboden?

b. Was versteht man unter Spät= und was unter Frühfrösten, in welchen

Lagen treten die ersteren meist auf und bei welcher Betriebsart werden die letzteren

besonders schädlich?
c. Woran erkennt Examinand im Walde die ständige Windrichtung und

Sturmrichtung und weshalb ist es wichtig, dieselbe zu kennen?

d. Welche Holzarten unterliegen am meisten der Sturmgefahr und welche

Beschaffenheit des Bodens vermehrt die letztere?

1  Stunde Zeit.

4. Aufgabe.

a. Wann ist die Feistzeit der Rothhirsche, wann geht während derselben die

Sonne auf und unter und wie lange ist im Allgemeinen vor Sonnenaufgang

und nach Sonnenuntergang um diese Zeit Büchsenlicht?

b. Die gesetzlichen Schonzeiten des Rothildes, des Schwarzwildes, der Hasen

und Enten und Rebhühner sind anzugeben?
30“
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c. Wann setzt das Roth-, Dam- und Rehwild, wie lange gilt das Jung—

wild als Kalb resp. Kietzchen nach dem Gesetze über die Schonzeiten?

d. Welche Bäume, Früchte und Rinden dienen dem Wilde zur Ernährung?

e. Wo giebt Examinand dem Roth-, Dam-, Reh= und Schwarzwild den Fang

und wie tödtet er geschossenes Federwild, das noch lebend in seine Hände kommt?

1 Stunde Zeit.

5. Aufgabe.

a. 1 Fuhrmann fährt für einen Käufer Eichennutzholz an und benutzt einen

2 pänn. Wagen. Das Festmeter des Holzes wiegt 1250 kg. Er ladet für jedes

Pferd 500 kg und erhält für jede Fuhre 7,2 Mark. Was kosten 0,01 Festmeter

des Eichennutzholzes Fuhrlohn?
b. Wieviel Kubikmeter enthält eine Schachtruthe, wenn 1 Fuß 41,4 cm ist?

(2 Decimalstellen zu berechnen.)

c. In einem Schlage sind an Derbholz aufgearbeitet:

154,73 Festm. Eichennutzholz à Festm. 30 Pf. Hauerlohn.

587 Rmmm. Eichenscheit Rm. 50 „

207 Rm. Eichenknüppel à Rm. 40 „

67,94 Festm. Buchennutzholz à Festm. 30 „

1023 Rm. Buchenscheit à Rm. 60

809 Rm. Buchenknüppel à Rm. 50

223,33 Festm. Kiefernnutzholz à Festm. 25

24,3 Rm. Hiefernscheit à Rm. 40

99 Rmi. Kiefernknüppel à Rm. 30

Es ist zu berechnen die Summe der Festmeter, die Summe der Raummeter,

dann wieviel Festmeter im Ganzen aufgearbeitet sind, wenn ein Raummeter —

0,7 Festmeter gerechnet wird, und wieviel das Hauerlohn für das ganze Quantum

in Mark und Pfennigen beträgt?

1 Stunde Zeit.

6. Aufgabe.

a. Was versteht man unter Schrank der Säge und wozu dient dieselbe?

b. Die Holzarten: Kiefer, Linde, Eiche, Weide, Ulme, Fichte, Buche, Pappel,

Birke sind in einer Reihe so untereinander zu stellen, daß die Reihe mit dem

brennkräftigsten Holze beginnt und mit dem von der geringsten Brennkraft schließt.

c. Welche Holzarten und Sortimente kauft im Allgemeinen der Stellmacher

und was arbeitet er daraus?

d. Auf welche verschiedene Weise läßt sich das Alter eines in der Reinigung

begriffenen Kiefernstangenholzes ermitteln und wie ermittelt man das Alter einer

gefällten Buche?
1 Stunde Zeit.

7. Aufgabe.

a. Examinand hat einem Holzdiebe eine Axt und eine Karre abgenommen,

was geschieht mit diesen Gegenständen?
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b. Welche Insekten kennt Examinand als sehr schädlich 1. in Kiefernwaldungen,

2. in Fichtenwaldungen, 3. in Laubholzwaldungen?

c. Die Lebensweise des Maikäfers ist zu beschreiben.

d. Welche Nachtheile hat die Waldweide für den Wald und was hat der

Forstschutzbeamte zu beachten, wenn Weideberechtigungen in seinem Bezirke aus-

geübt werden? «

e. Welche Maßregeln lassen sich anwenden, um in Saatkämpen Beschädigungen

durch Auffrieren abzuwenden?

1 Stunde Zeit.

8. Aufgabe.

a. Auf einer Kulturfläche von 3,5 h Größe haben gearbeitet 8 Männer

zum Tagelohn von 1,75 Mark 16 Tage; 11 Frauen von 1,25 Mark 6 Tage.

Ferner sind nöthig gewesen 2 Fuhren à 10,50 Mark. Wieviel kostet der Hektar

an Kulturkosten?

b. In einem Torsfstiche ist eine Grube von 1,25 m Tiefe, 6 m Breite und

37,5 m Länge ausgegraben und der Torf darauf soll zu Streichdorf verarbeitet

werden, wobei 20 PKt. der Masse durch Abraum, Abfall r2c. verloren gegangen

sind. Die frischen Torfziegel sind 40 cm lang, 12,5 cm breit und 10 cm hoch.

Wieviel Tausend Torfziegel sind gewonnen?
45 Minuten Zeit.

9. Aufgabe.

a. 1 Schlagfläche wird begrenzt von2 sich rechtwinklig schneidenden Gestellen

und von einer geraden Linie, welche von einem Punkte des einen Gestells zu einem

Punkte des anderen Gestells läuft. Die Punkte liegen von dem Kreuzungspunkte

120 und 130 m entfernt. Auf dem Schlage sind 2467,36 Festm. Derbholz ein-

geschlagen worden. Wieviel Festm. haben pro Hektar gestanden?

b. Es soll eine Masse von 137,8 Rm. Brennholz von 1 m Scheitlänge so

aufgesetzt werden, daß der Holzstoß 1,50 m Höhe erhält. Wie lang muß er

werden?

c. Auf einer Samendarre sind 3832,5 hl Zapfen abgedarrt worden und

3679,2 kg Samen gewonnen worden. Wieviel Kilogr. Samen hat der Hektoliter

Zapfen gegeben? (Bis auf 2 Decimalstellen zu berechnen.) ***-
1 Stunde Zeit.
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